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Heinrich der ßötöe und die Stader Erbschaft. 

Bon 

Ä a r l Schambach. 

eine der frühesten Begebenheiten, die mir ans Heinrichs 
des Lowen Regierungszeit kennen, ist die © e w a l t a t v o n 
R a m e l s l o h im Spatjahre 1145 1. 

Am 15. Marz 1144 murde ©raf Rudolf II . aus dem alt* 
angesehenen ©eschlechte der Udonen von den Dithmarschen, bei 
denen er die ©rafengemalt ausübte, erschlagen, ohne Rach* 
kommen zu hinterlassen. Das erschien dem jungen Herzoge 
und seinen Beratern als die erwünschte ©elegenheit, zu dem 
stattlichen Bündel sachsischer ©rafschaften, die er von seinen 
Borfahren schon ererbt hatte, auch noch die ©rafschaften des 
Erschlagenen — nämlich außer derjenigen bei den Ditmarschen 
auch noch eine ganze Anzahl von ©rafschaften südlich der 
Elbe, für die als Besttzeinheit wenig spater nach dem Haupt* 
sttze der langjährigen Inhaber, der Udonen, der ©esamtname 
der ©rafschaft Stade aufkam — hinzuzufügen. Aber durch 
diese Rechnung wurde zunächst ein unerwarteter Strich ge* 
macht, ©raf Rudolf hinterließ noch einen jüngeren Bruder 
Ramens Hartwich, der, im geistlichen Stande lebend, nicht 
gar lange vor der Mordtat Dompropst von Bremen geworden 
war. Run mußten der Herzog und die Seinen sehr bald er* 
fahren, daß Hartwich mit Erzbischof Adalbero einen Bertrag 
geschlossen hatte, nach dem er als Erbe seines Bruders die be* 
trächtlichen Eigengüter der Familie, soweit ste im Bereiche 
der hambnrgisch*bremischen Diözese lagen, an das Erzstift 
schenken und dafür mit den ©rafschaften Rudolfs, die alle 

1 Man oergleiche für sie und ihre hier geschilderte Borgeschichte in 
erster fiinie G e o r g D e h i o : „Geschichte des (Erzbistums Hamburg-
Bremen bis zum Ausgang ber Mission" Bb. II (1877) S. 52—55 und 
S B i l h e l m B e r n h a r b i : „Konrab III." (1883. -teil b. „.Jahrbücher 
b. beutschen Geschichte") S. 395-402 u. <5. 430—432. 

9nedersächs.3ahrbu(.t). 1940. 1 
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Lehen des ©rzstiftes waren, belehnt merden soute, obwohl er 
als ©eistlicher die Blutgerichtsbarkeit gar nicht selbst hand* 
haben konnte. (Es nützte den herzoglichen vorerst nichts, daß 
ste gegen diese Vereinbarung zwischen Hartwich und dem ©rz* 
bischof e vor Äonig Conrad i n . Älage erhoben mit der Be* 
hauptung, der ©rzbischof habe einst des Herzogs Mutter ver* 
sprachen, im gcllle des fohnlofen Ablebens ©raf Rudolfs 
dessen ©raffchaft ihrem Sohne zu verleihen. Jm Ausgange 
des Sahres 1144 wurde zu Magdeburg durch das ©ericht des 
Äonigs die Abmachung zwischen ©rzbischof und Dompropst 
für rechtskraftig erklart. Und anschließend empfing zur Be* 
hebung des Hindernisses, welches Hartwichs geistlicher Stand 
gegen die unmittelbare Verwaltung der ©rafschaften durch 
ihn selber bildete, der geschiedene ©emahl seiner Schwester 
ßuitgardis, der Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg, 
als sein Äoadiutor den Blutbann aus des Äönigs Hand. 
Aber der Herzog und die Seinen waren weit davon entfernt, 
stch in den Urteilsspruch des Hofgerichts zu fügen. Und wirk* 
lich gelang es ihren fortgesetzten Bemühungen, im Laufe des 
Sahres 1145 — anscheinend auf dem Äorveier Hoftage zu 
©nde August — bei Äönig Conrad durchzusetzen, daß die 
Sache nochmals vor einem Schiedsgerichte verhandelt wer* 
den sollte. Dasselbe sollte zu Ramelsloh nordwestlich von 
Lüneburg zusammentreten, und zu Urteilern in ihm wurden 
u.a. Bischof Dietmar von Verden, Markgraf Albrecht der 
Bar, ©raf Hermann von Winzenburg und sein Bruder, Hein* 
rich von Assel, bestimmt. Zur festgesetzten Zeit waren auch 
beide Parteien, der ©rzbischof einerseits und der Herzog an* 
dererseits, mit ihrem ©efolge vor den Richtern zur Stelle. 3n 
des ©rzbischofs Begleitung befanden stch auch Propst Hartwich 
und der Pfalzgraf. Aber, als man nun dabei war, mit der 
sogenannten ßitiskontestation oder Streitbefestigung — d. h., 
mit der (Erklärung der Parteien, stch auf die ©rörterung 
ihrer Streitsache vor dem ©erichte einlassen zu wollen — 
die eigentliche Gerichtsverhandlung zu eröffnen, geschah etwas 
für einen Teil der Anwesenden sehr Unerwartetes. Des Her* 
zogs Leute griffen zu den Waffen und bemächtigten stch des 
©rzbischofs. Der Dompropst, auf den ste es nicht minder ab* 
gesehen hatten, entrann ihnen zunächst und wurde dann zwar 
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nachtraglich noch oon dem ©rasen Hermann von Lüchow, 
einem Vasallen des Herzogs, gefangen genommen, von ihm 
aber doch nicht an den Herzog ausgeliefert, sondern — toie es 
hei&t, gegen Entrichtung eines hohen Lösegeldes — zum 
Markgrafen Albrecht geleitet. (£r konnte damit von ©lück fagen; 
denn, tvie sehr glaublich an einer Stelle überliefert wird, 
waren die Herzoglichen gefonnen gewesen, ihn aus dem Wege 
zu räumen. 

Welches mar nun die Folge der ©etoalttat? Darüber fin* 
den mir in der Überlieferung zroei einander vollkommen 
widersprechende Angaben. Nach den Pöhlder Annalen und 
der in engster Verwandtschaft zu ihnen stehenden Sächstschen 
Weltchronik, die bekanntlich von (£ike von Nepgow stammt, 
hätte stch der ©rzbischof schließlich die Freiheit damit erkauft, 
daß er dem Herzoge die strittigen ©rafschaften zugestand2. 
Nach Albert von Stade hatte er es umgekehrt durch feine 
Standhaftigkeit erreicht, daß man ihn schließlich wieder hatte 
ziehen lassen müssen, ohne ihn zu irgendwelchem Nachgeben 
gezwungen zu haben3. Welcher der beiden Angaben ist zu 
glauben? Nach der gegenwärtig herrschenden Meinung, die schon 
im 18. Jahrhundert mehrfach — so insonderheit auch von Johi 
©eorg ©ccardus im III. Bande der „Origines Guelficae" 4 

— aufgestellt und dann im letzten Jahrhundert durch ©eorg 
Dehio mit seiner ©ottinger Dissertation von 1872 „Hartwich 
von Stade, ©rzbischof von HamburgsBremen"5 zu beinahe 
unumschränkter ©eltung gebracht morden ist, läge die Wahr* 
heit bei den Pohlder Annalen und der Sächstschen Welt* 

2 Ann. Pal., M. G. S. S. 16,81, zum 8. Kalenderjahre, in bem Kon-
rab III. regierte, — also zum 3ahre 1145 —: „ Q u a s " (seil, insidias a 
duce positas) „prirno quidern evasit, sed alio tempore" (nämlich zu 
Ramelsloh) „comprehensus, consensit ad id quod dux voluit." Sächsische 
SBeltchronih, M. G. S. S. qui vemacula lingua usi sunt ( = „Deutsche 
Chroniken") II, 212 (Kap. 281, Nee. C): „Do dede de bischop bes her-
togen millen unbe let se" (die Grassichast) „ime." (Ebeniba 8.217 (Kap. 
293, Nee. B ) : „De biseop Alberu de mart ledich mit sinem scaben, be 
hertoghe behelt be graoeschap" unb (Kap. 293, Nee. A): „De biscop 
mart lebich mit sime graten schaben, be hertoge behelt be graoeschap." 

8 Ann. Stad., M. G. S. S. 16, 325, zu 1144: „Tandem videntes, quod 
moveri poenis vel minis non posset, liberum abire permiserunt." 

4 G. 14. 
5 3a ogl. baselbst 6 . 13/14. 

1* 
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chronik6. Demgegenüber bin ich meinerseits zu dem Urteile 
gekommen, daß umgekehrt Albert von Stade ste bietet, und, 
daß mithin die wenigen ©elehrten, die feit der Dissertation 
Dehios den Hergang der Dinge noch im ©inklange mit Albert 
dargestellt haben, das Richtige getroffen haben, wennschon 
das bei ihnen erstchtlich weniger die Frucht wirklicher Beherr* 
fchung des Stoffes als die Folge des halb zufalligen An* 
schlusses an ein entsprechendes älteres Borbild gewesen ist7. 

Die der herrschenden Meinung zugrunde liegende ©ntschei* 
dung zugunsten der Angabe der Pöhlder Annalen stützt stch im 
wesentlichen auf die beiden ©runde, daß erstens diese Annalen 
gegenüber denjenigen Alberts von Stade die ältere Quelle 
stnd und zweitens der Herzog in spateren Sahren seiner Re* 
gierung die Grafschaft Stade zweifellos tatsächlich besaß. Zu 

8 Als Bertreter dieser Meinung seit dem (Erscheinen der Disset-
tation Dehios nenne ich folgende Gelehrte: SB. o. G i e s e b r e c h t : 
„Geschichte -der deutschen Kaiserzeit" IV, 213 (1875); 3 u l . H a r t -
t u n g i. s. Aufsahe „Das (Erzbisthum Bremen u. Heinrich d. 2öme" 
Hist. 3eitschr. 34, 333 (1875); Gg. D e h i o selbst in seinem nachgefolg-
ten größeren Sterbe „Geschichte des (Erzbistums Hamfrurg-Bremen Ms 
zum Ausgang der Mission" II, 55 (1877); 2Öilh. B e r n h a r d t : 
„Konrad III." 6. 431 (1883); O t t o o. H e i n e m a n n : „Geschichte 
von Braunschmeig und Hannooer" I, 186 (1884); R o b e r t (Ehalp-
b a e u s : „Gesch. Ditmarschens bis zur (Eroberung des Sandes im 
3ahre 1559" 8. 41 (1888); Ge. S B i n t e r Ib. Sterbe o. 3. gastrom u. 
G. ASinter: „Deutsche Geschichte im 3eitalter der Hohenstaufen" I, 369 
(1897); S i e g fr. R i e t f chel in s. Auffatze „Die Stadtepolitffi Hein-
richs des Lömen" Hift. 3eitfchr. 102, 241 (1908); (Ernst G. H o l t e r s 
in s. Aufsatze „Geschichte d. Grafen o. Stade ufn>." im „Stoder Archiv" 
(3- d. 8& f. Gesch. u. Altertümer d. Herzogtümer Bremen n Berden 
usrn.) N. g. Heft I, 6. 84 (1911); M a r t i n ^ h i l i p p f o n : „Heinrich 
d. 2., Herzog o. Bauern u. Sachsen"2 S. 83 (1918); (Edi tha G r o -
n e n : „Die Machtpolitib Heinrichs d. 2. usm." ((Eberings Histor. Stu-
dien H.139) 8 .4 (1919); ißau l B a r t e l s : „Heinrich d. 2öme, der 
letzte Sachsenherzog" 8.25 (1925); N. K a p p e l l e in d. Sterbe oon 
3ungelaus u. Kappelle: „Geschichte des Regierungsbezirks Stade" 
Seil III: „Bon b. fächs. Kaisern bis zum Ausgange d. Stauf er" (Hansa* 
bücherei H. 34/35) S. 32 (1926); 2 o t t e H ü t t e b r ä u b e r : „D. (Erbe 
Heinrichs d. 2ömen" (Stud. u. Borarb. z. Hislor. Atlas Niedersachsens 
Heft 9) S.39 (1927); G e o r g M a r t e n u. K a r l M ö & e l m a n n : 
„Dithmarschen. Gefch. u. 2andesbunde D.s" S.34 (1927); H a n s H a i -
m a r 3*a e o b s : ».Heinrich d. 2ön>e" ((Eolemans bl. Biographien H. 24) 
S i l (1933); O t t o H e i n r i c h M a g : „Regesten d. (Erzbischöfe o. 
Bremen" (Bd. I Nr. 474 (1933); K a r l g i e h n i . f.'Auffatze „D. Gefch. 
b. Marienblöster Harsefelde (Rofenfelde) u. Stade" Hist. Bierteljschr. 
30, 268/69 (1935/36); R u t h H i l d e b r a n d : „D, sächsische „Staat" 
Heinriche d. 2ön>en" ((Eberings Hist. Studien H. 302) S. 220 (1937). 

7 Die Nennung dieser wenigen Gelehrten oeeschiebe ich auf eine 
spätere geeignete Stelle. 
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diesen beiden ©runden zog man dann noch als verstärkend 
den dritten hinzu, daß nach dem Zeugnisse einer Urkunde 
Heinrichs des Löwen mit der Jahreszahl 1149 8 ©rzbischof 
Adalbero und Propst Hartwich noch vor Ablauf der Bier* 
zigerjahre — und zwar kann es wegen des am 25. August 
1148 erfolgten Todes Adalberos nicht nach dem Sommer 
1148, in dem es vermutlich auch geschah, gewesen sein — in 
Gemeinschaft mit dem Herzoge einen Äriegszug gegen die 
Ditmarschen unternahmen, worin stch aufs deutlichste offen* 
bare, wie sehr ste infolge der ©ewalttat von Ramelsloh in 
Abhängigkeit von ihm geraten gewesen seien9. 

Aber diese drei ©runde stnd in Wahrheit insgesamt noch 
längst nicht für die Rechtfertigung der gesagten (Entscheidung 
ausreichend. Wenn Albert von Stade als Quelle an Alter 
den Pohlder Annalen- nachsteht, so hat er gerade in unserem 
Falle vor ihnen die größere Rähe zum Schauplaije der 33e* 
gebenheiten voraus, und sein Werk zeigt an mehr als einer 
Stelle, daß ihm teilweise für die älteren Zeiten gute örtliche 
Überlieferungen zur Verfügung standen. Wenn ferner außer 
Zweifel steht, daß Heinrich in späteren Jahren setner Re* 
gierung die Grafschaft Stade besaß und zwar bestimmt schon 
von der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre ab, für die, von 
der strittigen Angabe der Pöhlder Annalen abgesehen, feine 
Best^erschast znsrühest ausdrücklich bezeugt ist, so liegt darin 
an stch doch noch keinerlei ^Notwendigkeit dafür, daß er ste auch 
schon in seinen ersten Sahren erworben habe, und gerade auch 
nicht bei der bekannten fortdauernden Betätigung seiner un* 
ersättlichen Habgier. Und bei der Beurteilung des gemein* 
famen Äriegszuges gegen die Ditmarschen ist wiederum sehr 
zu bedenken, daß er allem Anscheine nach in die Zeit des 
zweiten Äreuzzuges hineinsiel und folglich ebensogut aus der 
damaligen allgemeinen Zeitstimmung wie aus einer damalig 
gen weitgehenden Beugung des (Erzstiftes unter die Macht des 
Jugendlichen Herzogs erklärt werden kann. 

8 Hamburgisch. U.*B., herausg. o. 3oh. Mart. S a p p e n b e r g , I 
Nr. 188 (S. 175ff.) = M a g : „Regest, d. Grzbischöfe o. Bremen" I 
Nr. 482. 

• Auf eine meitere Queue dieses nur äußerst dürstig überlieferten 
Kriegszuges Komme ich später noch zu sprechen. 
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3n Wirklichkeit finden stch denn auch in unserer Überliefe* 
rung außer der Angabe Alberts von Stade, toelche die Cr* 
folglostgkeit des ©ewaltstreiches von Ramelsloh behauptet, 
noch mehrere andere Zeugnisse, die mehr oder minder deutlich 
dafür sprechen, daß der ©rafschaftsbestij der Hdonen durch 
jenen ©ewaltstreich noch nicht in den Bestij Heinrichs des 
Löwen kam. 

Ghe ich diese Zeugnisse hier jet,t vorlege, erinnere ich zu* 
nächst noch daran, daß Hartwich selbst um die Wende des 
3ahres 1148 als Rachfolger Adalberos den hamburgifch* 
bremischen ©rzstuhl bestieg und ihn dann, der ©rste seines 
Samens auf diesem Platje, bis in den Oktober 1168 hinein 
unter vielen Widerwärtigkeiten und dampfen, die großen* 
teils aus seinem ©egensatze zu dem Herzoge entsprangen, 
innehatte. Und dann nenne ich auch -erst noch die Quellen* 
stelle, durch die uns Heinrich der Lome für die zweite Halste 
der Sechzigeriahre zuerst stcher als Bester der ©rafschaft 
Stade bezeugt ist. Sie findet stch in Helmolds Slavenchronik. 
Da erzahlt uns Helmold 11,8 (= Aap. 104 der 2., 1909 er* 
schienen und von Bernh. S ch m e i d l e r befolgten Ausgabe in 
d. Scr. rer. Germ, in us. schol.) in seinem Berichte von der 
großen ©rhebung sachstscher Fürsten und ©dlen gegen den 
Herzog wahrend des vierten Zuges Äaifer Friedrichs nach 
Jtalien, daß Heinrichs ©egner suchten, auch ©rzbischos Hart* 
wich als Bundesgenossen zu gewinnen, indem ste ihm brief* 
lich vorstellten, daß jefct endlich für ihn die Zeit gekommen 
sei, mit ihrer Hilfe den einstigen Stand seiner ©hre wieder* 
zuerlangen, und ihm die Burg Stade und die entrissene ©raf* 
schaft offenstünden, wenn er ste nnterstütje10. 

Run zu den besagten Zeugnissen selber. 
Da ist zunächst eine Stelle in den Magdeburger Annalen. 

Diese Queue liefert uns unter dem Sahre 1148 (falschlich statt 

1 0 M. G. S. S. 21, 93 = 1. Ausg. in d; Scr. rer. Germ, in us. schol. 
(1868) 6 . 207 = Ausg. o. ©chmeibler 6. 204/05: „Tunc Coloniensis 
archiepiscopu8 ceterique principurn rnandaverunt ei per scripta, ut 
revocaret ad cor ornnes pressuras, quibus attrivisset eurn dux: nunc 
tandem venisse tempus, quo possit auxüio principurn recuperare sta-
tum honoris sui, patere sibi urbem Stadhen et ereptam cometiam, si 
manus principurn adiuverit." 



1147) einen Bericht über den Wendenkreuzzug, den ein großer 
Teil der deutschen Fürsten — besonders norddeutsche — da* 
mals anstatt der Beteiligung am zweiten Äreuzzuge unter*, 
nahm. Dabei erzahlt sie von der Bildung zweier Heere und 
nennt als die Führer des zweiten den (Erzbischof Adalbero 
von Bremen, den Bischof Dietmar von Verden, den Sachsen* 
herzog Heinrich, den Herzog Äonrad von Zähringen und den 
„hochedlen Fürsten" Hartwich11. Selbstverständlich kann sie 
mit dem Letjtgenannten nur unseren Hartwich, den damali* 
gen Dompropst und spateren (Erzbischof von Bremen, meinen. 
Wie aber kommt ste dazu, ihn unter einer so auffallenden Be* 
zeichnung den Fürsten dieses Heeres anzureihen? Soll das 
etwa nur eine ehrende Hervorhebung um seiner vornehmen 
Abkunft willen und als solche der Ausdruck einer dankbaren 
(Erinnerung daran sein, daß er einige 3ahre vorher der 
Magdeburger Äirche, in der er seine Laufbahn begonnen, 
eine reiche Schenkung aus seinen (Erbgütern in dortiger 
©egend gemacht hatte? Oder soll es die gebührende Äenn* 
zeichnung einer wirklichen Fürstenstellung, die Hartwich da* 
mals schon besessen hatte, sein? Run, wenn man darüber Be* 

•scheid weiß, wie es Hartwich nach dem Tode seines Bruders 
Rudolf zunächst mit (Erfolg unternahm, dessen Nachfolger zu 
werden, so hat man gewiß starken ©rund, die letjtere Deutung 
für die wahrscheinlichere zu halten. Und mithin bildet diese 
Stelle der Magdeburger Annalen schon ein sehr beachtliches 
Anzeichen gegen die Richtigkeit der Aussage der Pöhlder 
Annalen, daß die ©ewalttat von Ramelsloh ihren Zweck er* 
füllt habe. 

1 1 M.G. S. S. 16, 188: „Ubi in una societate convenerant Frideri-
cus archiepiscopus Magadaburgensis, Rotholfus Halverstadensis epis-
copus, . . . . cum multis comiübus et armatis bellatoribus sexaginta 
milibus. Interim in alia societate se in ununi collegerant Albero Bre-
mensis archiepiscopus, Thietmarus Fardensis episcopus, Heinricus dux 
Saxonie, Conradus dux Burgundie, H a r t w i g u s p r i n c e p s p r e -
n o b i l i s cum multis comiübus et nobilibus et ceteris armatis nu-
mero quadraginta milibus pugnatorum." Man beachte noch besonders 
-dabei, mie Harttoich hier nicht ettoa ben geistlichen, sonbern ben roelt-
liehen Fürsten zugesellt ist. Die ganze Stelle sinbet sich übrigens fast 
loörtlich auch in ber ftüduoeise mit ben Magbeburger Annalen oer-
mandten Chronica Montis Sereni. Unb so insonderheit auch bie hier für 
uns jefet so bebeutungsoolle Bezeichnung Hartioichs. Nur, basj in ihr 
statt bes prenobiIis einfaches nobilis steht. 3u x>g. M. G. S. S. 23, 147. 



— 8 — 

Zu diefer Stelle der Magdeburger Annalen treten dann 
noch zmei Zeugnisse, die uns wiederum Helmolds Slaven* 
chronik bietet. 

Das eine befindet stch in Jenem Abschnitte von Helmolds 
Werke — es ist der letzte Absatz von 11,6 ( = Aap. 102 der 
durchlaufenden Zahlung in der Ausgabe von Schmeidler) —, 
in dem er vor seinem Berichte von der Erhebung der säch* 
stschen ©roßen gegen Heinrich den Löwen wahrend des vierten 
Zuges Äaiser Friedrichs nach Italien eine kurze Schilderung 
von der Macht des Herzogs und von der gewaltigen Ber* 
mehrung seiner Besttzungen entwirft. Da fahrt er nach einem 
Satze von den Besttzungen vieler Fürsten, die Heinrich zu dem 
Erbe seiner Borfahren noch hinzuerwarb, folgendermaßen 
fort: „Was soll ich reden von der glanzvollen Macht des Erz* 
bischofs Hartwich, der dem alten Stamme der Udonen ent* 
sproß? Jene herrliche Burg Stade mit allem ihrem Zubehör, 
mit der ©rafschaft über beide ©estade und der Grafschaft über 
Ditmarschen erlangte er" — nämlich der Herzog — „noch zu 
Lebzeiten des Bischofs, teils nach Erbrecht, teils nach Lehn* 
recht; . " 1 2 Diese Worte Helmolds klingen doch sehr so, als 
ob ste besagen sollten, daß der Herzog den genannten Besttz 
nicht nur überhaupt noch zu Hartwichs Lebzeiten, sondern 
auch eben erst in dessen Bischofszeit an stch gebracht habe. Man 
wird zwar nicht geradezu behaupten wollen, daß ste, nur für 
stch allein betrachtet, schon notwendig diesen Sinn haben 
müßten. Doch ist er unstreitig der nächstliegende. Und so 
wächst die Wahrscheinlichkeit, daß ste ihn wirklich haben, zu* 
nächst einmal schon in dem Maße, als überhaupt noch irgend* 
welche anderen Quellenzeugnisse dafür sprechen, daß Hartwich 
die genannten Besttzungen seines Hauses nach dem ©ewalt* 
streiche von Ramelsloh einstweilen noch besessen habe. Be* 
sonders aber gewinnt ste alsdann eine ganz beträchtliche 
Stärke, mit der ste der vollen Offenkundigkeit nahezu gleich* 

1 2 M. G. S. S. 21, 92 = echulausg. o. 1868 8. 204/5 = AusQ. o. 
Schmeidler 6.202: „Quid dicarn de arnplissima potestate Hartwici ar-
«hiepiscopi, qui de antiqua Udonum prosapia descendit? Nobile illud 
«astrum Stadhen cum omni attinentia sua, cum cometia utriusque 
ripe et cometia Thetmarscie vivente adbuc episcopo obtinuit, quedam 
quidem hereditario iure, quedam beneüciaIi; 
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kommt, roenn stch unter diefen anderen Quellenzeugnissen auch 
noch eine weitere Äußerung Helmolds selbst befindet. Und 
sowohl das ©rstere als auch das Letztere ist nun tatsachlich der 
Fall, ©in nicht von Helmold selbst stammendes Quellenzeugs 
nis für den bezeichneten Sachverhalt liegt uns ja jetzt außer 
in der bewußten, hier vorerst noch zur Prüfung stehenden 
Angabe Alberts von Stade schon vor in der eben erörterten 
Stelle der Magdeburger Annalen. ©ine weitere eigene Stoße* 
rung Helmolds selbst aber will ich jetzt gerade anführen. Und 
bei ihr ist dann günstiger Weise ihr entsprechender Sinn auch 
zweifelsfrei festzustellen. 

Diese weitere Äußerung Helmolds steht in dem Kapitel 
1,69, in welchem er von den Anfangen der erzbischöflichen 
Regierung Hartwichs erzahlt. Rämlich, indem er da von 
Hartwich berichtet, daß dieser nach Antritt seines erzbischöfs 
Iichen Amtes sein erstes Bestreben darauf richtete, den unter 
seinem Borganger durch die zunehmende kirchliche Verselbstans 
digung der skandinavischen Welt vollends zerfallenen nordis 
schen Patriarchat des hamburgischsbremischen ©rzbistums wie* 
der aufzurichten, beginnt er mit den Worten: „Dieser, wegen 
des Adels seines ©eschlechtes durch doppeltes Fürstentum aus* 
gezeichnet, bemühte stch mit großem ©ifer . " 1 3 Was soll 
denn da wieder der Ausdruck „doppeltes Fürstentum" heißen? 
Soll er etwa, wie er nach der zweideutigen Wiedergabe durch 
„doppelte Fürstenwürde" in der Übersetzung Helmolds von 
fiaurentsWattenbach^Schmeidler in den „©eschichtschreibern der 
deutschen Borzeit" verstanden werden könnte, nur das kraft 
der Verbindung von vornehmer ©eburt und hoher Stellung 
gedoppelte Ansehen Hartwichs bezeichnen? Diese Auslegung 
würde mich schon sehr wenig wahrscheinlich dünken in Ans 
betracht des von Helmold da verwendeten Wortes principatus 
an stch, von dem ich einstweilen noch sehr bezweifeln mochte, 
daß es damals in solchem übertragenen Sinne gebraucht 
wurde, Sie wird aber jedenfalls auch noch besonders wider* 

1 8 M. G. S. S. 21, 63 = Schulausg. o. 1868 8. 134 = Ausg. o. 
Gchmeibler 6. 130: „Qui propter generis nobilitatern duplici principatu 
clarus magno studio enisus est (pro recuperandis suffraganeis episco-
pis universe Dacie, Norwegie, Suedie, quos Hammenburgensi ecclesie 
quondam pertinuisse commemorat antiquitas)." 
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legt durch den Vergleich mit ztvei anderen Stellen in Hel* 
molds Werke. Die eine und hauptfachliche von diefen steht in 
dem 54,£apitel des I. Buches. Da sagt Helmold, indem er 
von den Streitigkeiten, die nach dem Tode Lothars von Supp* 
linburg um den Besttz des Herzogtums Sachsen ausbrachen, 
erzahlt, unter Verwendung des felben Wortes principatus 
von Heinrichs des Löwen Vater, dem Herzoge Heinrich dem 
Stolzen, dem Äönig Äonrad III. diefes Herzogtum entzog: 
„Denn Heinrich nahm ein doppeltes Fürstentum, das von 
Bayern und das von Sachfen, für stch in Anspruch."14 ©r 
braucht da alfo genau den selben Ausdruck „doppeltes Für* 
stentnm", wie in unserer auf Hartwich bezüglichen Stelle, und 
zwar in ganz eindeutiger konkreter Anwendung auf zwei 
Fürstenämter. Die andere Vergleichsstelle findet stch in dem 
Äapitel II, 1 ( = 97 der durchlaufenden Zahlung bei Schmeid* 
ler). J n ihr sagt Helmold bei dem Berichte von der im Fe* 
bruar 1164 erfolgten (Erhebung des Abtes Äonrad von Nid* 
dagshausen zum Bischofe von Lübeck ganz ahnlich, wie er es 
an unserer Stelle von Hartwich tut, von dem damals aus 
Bauern nach Sachsen zurückkehrenden Herzoge: „Heinrich der 
Löwe, durch doppeltes Herzogtum ausgezeichnet, . " 1 5 Da* 
bei gebraucht er für „ausgezeichnet" sogar ganz das gleiche Wort 
(clanxs), während er für „doppelt" hier allerdings zur Ab* 
wechslung einmal gerninus statt duplex nimmt, ©s ist also 
ans rein sprachlichem ©runde gewiß, daß dieser Ausdruck Hel* 
molds von dem doppelten Fürstentume Hartwichs in eigent* 
lichem Sinne zu verstehen ist. Und da ist dann für denjenigen, 
der stch der ©eschehnisse nach dem Tode ©raf Rudolfs II. von 
Stade erinnert, doch auch sofort gegeben, welches zweite Für* 
stentnm Hartwichs neben der erzbischöflichen Würde Helmold 
hier offenbar meint, ©s ist der ©rafschaftsbesttz, den Hartwich 
nach seines Bruders Tode erlangt hatte. 

Die drei hiermit vorgelegten Quellenzeugnisse bilden mit* 
einander auch ohne die bewußte Angabe Alberts von Stade 

" M.G.S .S . 21, 53 = Schulaus^ o. 1868 S. 110 = Ausg. v. 
Schmeibler S. 106: „Narn Heinricus duplicern sidi vendicabat principa-
turn, Bawarie atque Saxonie." 

15 M. G. S. S. 21, 87 = Schulausö- o. 1868 S. 193 = Ausg. o. 
Schmeibler S.189: (Cornpositis igitur rebus in Bawaria) Heinricus 
Leo, gernino ducatu clarus, (reversus est in Saxoniarn ., . . .)." 
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schon einen hinreichenden Beweis dafür, daß entgegen der 
Darstellung der Pöhlder Annalen und der Sächstschen Welt* 
chronik Hartwich die zunächst glücklich davongetragenen ©raf* 
schaften seines Bruders durch die ©ewalttat von Ramelsloh 
noch nicht verlor. Um fo mehr tun ste es selbstverständlich noch 
in Verbindung mit ihr. Dabei bieten ste uns aber ihrerseits 
über den Inhalt dieser Aussage Alberts hinaus auch noch die 
(Erkenntnis bestimmter Zeiten, zu denen Hartwich diese Hinter* 
lassenschaft seines Bruders noch innehatte. Und somit ist es 
jetzt für uns dank der beiden Zeugnisse Helmolds — ins* 
besondere dank des zuletzt angeführten — eine gestcherte Tat* 
sache, daß der Letzte der Udonen zum mindesten auch im An* 
fange seiner Bischofszeit die ©rafschaften seiner Borfahren 
noch besaß. 

Die ©ewißheit des also festgestellten Sachverhalts würde 
stch aber freilich noch wesentlich für uns erhöhen, wenn stch 
nun auch noch innerhalb der Bischofszeit Hartwichs die ©e* 
legenheit erspähen ließe, bei der wohl der Herzog den ©raf* 
schaftsbesitz des Udonischen Hauses erst an stch gebracht haben 
dürfte. Und auch das wird uns nicht mißgönnt. 

Bei Rahewin lesen wir ja im 12. Kapitel des II. Buches 
der „Gesta Friderici irnperatoris", daß auf dem ersten Zuge 
Kaiser Friedrichs nach Italien bei der Heerschau auf dem 
Roncalischen Felde wegen eigenmächtiger Unterlassung der 
Heeresfolge nicht nnr einer Anzahl von Laien ihre fiehen, 
sondern auch den beiden Bischöfen Hartwich von Bremen und 
Ulrich von Halberstadt für ihre Person die Regalien abgespro* 
chen wurden 1 6. Und eine entsprechende Rachricht in bezug 
auf die beiden Bischöfe, bei der nur an Stelle der Berhängung 
der Strafe gleich deren Bollzug angegeben wird, bringt auch 
Helmold I, 82 ( = Aap. 83 d. Ausg. v. Schmeidler). ©s ist 
aber sehr beachtenswert, wie er sie in den ©ang seiner Dar* 
stellung einfügt. Er gibt sie nämlich im Anschlüsse an die ©r* 
zählung von einer Zusammenkunft, die im Beginne des Ro* 

1 6 M. G. S. S. 21, 36 = 3. Schulausg. (1912) 9. 114: „Hunc rnorern 
principe secuto, non solum laicorum feoda, sed et quorumdam episco-
poruin, id est Hartwici Bremensis et Ulrici Halberstadensis, regalia 
personis tantum, quia nec personis, sed aecclesiis perpetualiter a prin-
cipibus tradita sunt, abiudicata fuere." 
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vembers 1155 zu Bremen zwischen ©erold, dem Rachfolger 
Vizelins im Bistume Oldenburg, und Herzog Heinrich statt* 
fand und bei der der Bischof, welcher damals von ©rzbischof 
Hartwich kam, von dem Herzoge gefragt wurde, welche Auf* 
nahme er gefunden habe, und er geht von dieser (Erzählung 
mit folgendem Satze aus ste über: „Denn die alte Feindschaft, 
die längst zwischen ihnen" — d.h.: zwischen Herzog und ©rz* 
bischof — „bestanden hatte, fand damals Raum zum Wüten, 
weil der ©rzbifchof in Übertretung feines ©ides den Zug nach 
Italien unterlassen hatte und somit des Vergehens gegen die 
Staatshoheit schuldig war." 1 7 Bei diesem Satze erhebt stch für 
uns die Frage: Was hatte denn das Verhältnis zwischen 
Herzog und ©rzbischof mit dem Vergehen des letzteren gegen* 
über dem Kaiser zu tun? War etwa der Herzog mit der Voll* 
streckung der Strafe beauftragt? Das doch wohl mindestens 
nicht unmittelbar und allein. Denn die weiteren Worte Hel* 
molds von einem Abgesandten des Kaisers, der, nach Bremen 
.kommend, alle bischöflichen Höfe in Beschlag nahm und alles, 
was er vorfand, für den kaiserlichen Schatz einzog18, gehen 
doch gewiß nicht auf den Herzog, sondern auf einen anderen. 
Aber was soll dann hinter dem geheimnisvollen Satze von 
dem damaligen Losbrechen der alten Feindschaft zwischen dem 
Herzoge und dem ©rzbischofe stecken? Run, eine ungefähre 
Antwort auf diese Frage wäre selbst ohne jegliche einschlägt* 
gen Rachrichten bei dem bekannten Charakter des Herzogs, 
der ohne Rückstcht auf Recht und ©erechtigkeit jede ©elegen* 
heit zu seiner Bereicherung ergriff, wahrlich nicht schwer zu 
finden, ©s stünde eben zu vermuten, daß er die mißliche Lage, 
in die der ©rzbischof durch die Richtleistung der Heeresfolge 
geraten war, benutzt haben werde, um ihn auch seinerseits zu 
berauben. Aber tatsächlich stnd wir da nicht nur auf Ver* 

1 7 M. G. S. S. 21, 82 = echulausg. o. 1868 S. 161 = Ausg. o. 
Schmeidler 8.158: „Inveterate enim inimicitie, que dudum fuerant 
inter eos, eo tempore invenerant locum grassandi, eo quod ar-
chiepiscopus omisisset Italicam expeditionem transgressor iuramenti, 
essetque reus maiestatis." Die anschließenden SBorte Helmolds über 
die Bestrafung der beiden Kirchenfürsten durch den Kaiser sind dann 
folgende: „Unde etiarn legatus imperatoris veniens Bremam, occupavit 
omnes curtes episcopales, et quecumque reperisset, addidit fisci iuri-
bus. Idem factum est Othelrico Halverstadensi episcopo." 

1 8 3« oeröl- d. ooriö. Anm-
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mutungen angewiesen, fondern es stehen uns auch entspre* 
chende Rachrichten zur Verfügung. So verzeichnet einmal die 
Chronica Montis Sereni unter dem Sahre 1156, daß Herzog 
Heinrich, mit dem Bremer Bifchofe in Zwist geraten, ihm 
Burgen und Lehen, wie er ste wollte, entwunden habe 1 9. Und 
dann erzahlt außerdem noch Albert von Stade unter dem 
Sahre 1155 davon, daß stch damals (Erzbischof und Herzog 
„weniger" geneigt gewefen feien, weil der Herzog nach Be* 
lieben Bischöfliche ©üter in Besttz genommen und den (Erz* 
bischof sozusagen wie einen Äaplan behandelt habe 2 0. Zwar 
ware nun diese Aussage Alberts nach dem Zusammenhange, 
in dem er sie vorbringt, streng genommen, zu beziehen auf ®e* 
schehnisse, die dem ersten Zuge Barbarossas über die Alpen 
und somit auch der Verurteilung Hartwichs zu Roncaglia 
schon vorausgingen. Denn er begründet mit ihr die zuvor von 
ihm berichtete Weigerung Hartwichs, den erwähnten ©erold 
zum Nachfolger Vizelins zn weihen2 1, und diese Weigerung 
erfolgte ia, wie auch aus Alberts eigener Darstellung hervor* 
geht, schon, während stch der Herzog seinerseits noch mit dem 
Könige auf jenem Zuge befand. Trotzdem haben wir gute 
©runde zu der Annahme, daß Albert in Wahrheit dieselben 
Beschädigungen des ©rzbischofs durch den Herzog meine, 
wie die Chronica Montis Sereni. ©iner dieser ©runde ist 
schon die auffallend enge sachliche Berührung, in der seine 
Aussage zu den beiden angeführten Äußerungen Helmolds 
und der Chronica steht. Obendrein aber dürften seine Ans* 
fage und die Mitteilung der Chronica wohl Überhaupt aus 
die gleiche Wurzel zurückgehen. Denn, wie feststeht, haben 
Albert und der Verfasser der ©hronik für die Sahre 1152— 

1 9 M.G. S. S. 23, 151: ,JIeinricus dux, habita cum Bremensi epi-
scopo discordia, urbes et beneficia que voluit ab eo extorsit." 

2 0 Den SBortlaut dieser Nachricht sehe man in der nächsten An-
merhung. 

2 1 Dergestalt hat die ganze, Begründetes und Begründung um-
fassenide Stelle folgenden Wortlaut (M.G. S .S . 16,344): „A.D. 1155. 
Proficiscente rege Friderico versus Romarn, dux post se vocavit Ge­
rold um Oldenburgen8em electum, ut secum Romam iret. Siqui-
dem Hartwicus archiepiscopus ipsum noluit consecrare, quia quasi 
per ducem et ducissam electus erat. Nam archiepiscopus et dux minus 
sibi faventes erant ad invicem, quia dux bona episcopalia ad libitum 
occupans quasi pro cappellano archiepiscopum reputabat." 
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1164 zum Teile eine gemeinsame verlorene Quelle, die man 
heute — und wohl mit Recht — für Jlsenbnrger Annalen an* 
steht, benutzt, und aus dieser Quelle ist allem Anscheine nach 
nicht nur die Mitteilung der Chronik, von welcher es der in 
neuester Zeit wohl beste Äenner der letzteren, (Erwin Rund* 
nagel, in seiner Schrift „Die ©hrornk des Petersberges bei 
Halle (Chronica Montis Sereni) und ihre Quellen" 2 2 aus* 
drücklich vermutet hat 2 3 , sondern eben auch die Aussage AI* 
berts geschöpft24. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, als 
Albert ohnehin unzweifelhaft an dieser Stelle den Bericht 
Helmolds mit dem einer anderen Quelle verquickt. Indessen 
hatten wir es für unseren hier verfolgten Zweck ja nicht ein* 
mal nbtig, das Zeugnis Alberts noch als Bestätigung zu dem* 
jenigen der Chronica Montis Sereni hinzuzunehmen. Denn 
dieses könnte uns in Verbindung mit der Darstellung Hel* 
molds auch allein schon vollauf genügen zur Sicherung der 
Tatsache, daß der Herzog die günstige Gelegenheit, welche 
durch die Richtteilnahme Hartwichs an dem ersten Zuge Äai* 
ser Friedrichs nach Italien geschaffen wurde, weidlich zu sei* 
ner eigenen Bereicherung auf des ©rzbischofs Äosten aus* 
beutete. Und angestchts dieser Tatsache ist es dann nach dem 
ffirgebnisse, welches wir hier im Voraufgehenden in bezug auf 
den ©rfolg der ©ewalttat von Ramelsloh gewonnen haben, 
gewiß auch keine zu kühne Vermutung mehr, daß zu dem, was 
der Herzog damals in der nächsten Zeit nach der Rückkehr ans 
Stalten dem ©rzbischofe entriß, vor allem eben auch der ©raf* 
schaftsbesttz des Stadischen Hauses gehört habe. 

2 2 = Ausgewählte Hallische goeschungen z. mittl. u. neuen Ge-
schichte, herausgeg. o. Otto Be&er u. Nob. Holtmann, Heft 1 (1929). 
Daselbst ist S. 2 Anm. 1 u. S. 52—54 auch bargelegt, baft bas Lauter-
berger Geschichtewerk seiner Ueberlieferung nach besser bie Benennung 
„Chronica" als bie bis oor Kurzem Üblich gewesene „Chronicon" ©er* 
bient. 

2 8 S. 123. Aus S. 108—124 bieser Arbeit oon N. sehe man auch bas 
Nähere über bas besagte Quellenoerhältnis. 

2 4 Danach mürbe bie angeführte Nachricht ber Chronica Moni Ser. 
allerdings in Akchrheit keine von bensenigen sein, bie keine -parallele 
zu ben Magbeburger ober Staber Annalen aufweisen, unter welchen ste 
Nunbnagel S. 123 aufführt, unb es würbe weiterhin auch Nundnagels 
Bemerkung innerhalb ber Anm. 67 auf S. 117, bafc „nur bie oon M. 
überlieferten Nachrichten 3.s auch in St. enthalten sind", nicht völlig 
zutreffen. 
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So sind wir wirklich in der Lage, zu unserer hier zuerst ge* 
machten Feststellung, daß Heinrich der Löwe die ©rafschaft 
Stade durch den ©ewaltstreich von Ramelsloh noch nicht er* 
warb, auch noch — wenigstens. mit einem Höchstmaße der 
Wahrscheinlichkeit, welches der vollen ©ewißheit nahezu 
gleichkommt — die Feststellung der Zeit, zu der er ste erst 
spater in seine Hand brachte, hinzuzufügen. 

Mit dieser Bereinigung beider Feststettungen gelangen wir 
hier im wesentlichen zu dem gleichen Tatsachenbilde, wie es 
1827 schon einmal Friedrich D a h l m a n n im Anhange zum 
I. Bande der von ihm herausgegebenen „©hronik des Landes 
Dithmarschen" von 3oh. Adolfi, genannt Reocorus, entworfen 
hat 2 5 . Und auf dieser Darstellung Dahlmanns beruht denn 
auch diejenige eines der wenigen ©elehrten, die seit der be* 
wußten Dissertation ©eorg Dehios der ©ewalttat von Ra* 
melsloh die ©rfüllung ihres Zweckes noch abgesprochen haben. 
Dieser eine ist der Hamburger Schriftsteller Rudolf R e h l s e n 
mit seinen beiden Werken „Dithmarstsche ©eschichte nach 
Quellen und Urkunden" (1894) 2 6 und „©eschichte von Dith* 
marschen" ( = Tübing. Sind. f. schwäb. u. deutsche Rechtsgesch., 
herausgeg. v. F.Thudichum, Rr .6 [ = Bd.II, Heft2]. 1908) 2 7 . 
Der Mangel an selbständiger Beherrschung unseres ©egen* 
standes, den ich eingangs allen diesen ©elehrten nachgesagt 
habe, zeigt stch bei Rehlsen schon darin, daß er im Anschlüsse 
an Dahlmann ohne jede Auseinandersetzung mit der abwei* 
chenden Feststellung der neueren Forschung den Tod ©raf 
Rudolfs II. von Stade noch ins 3ahr 1145 verlegt. Aber auch 
sonst verrät er in keiner Weise Kenntnis der für die Reueren 
grundlegenden ©rörternngen Dehios und Bernhardts, ttbri* 
gens hat Dahlmann selbst a. a. O. eine Begründung für seine 
Auffassung gerade in den Stücken, die stch mit den jetzt hier 
von uns gewonnenen ©rgebnissen decken, nicht gegeben. Offen* 
bar aber gründet ste stch in der Hauptsache eben einfach auf 
die bewußte Angabe Alberts von Stade und auf die hier vor* 
hin von uns verwertete Rachricht der Chronica Montis Sereni 
Über eine umfassende Beraubung Hartwichs durch den Herzog 

2 5 G. 579/80. 
2 6 G. 44/45. 
2 7 S.17. 
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im Iahre 1156. Zu diefen beiden Zeugnissen kommt dann 
freilich, wie deutlich zu ersehen ist, noch ein weiteres, das ich 
an dieser Stelle unserer Untersuchung zur Vermeidung einer 
Störung ihres planmäßigen Fortschreitens noch ungenannt 
lassen muß. 

Außer Rehlsen gehören zu den bezeichneten wenigen ©es 
lehrten noch Austin Lane Poole mit seinem „Henry the Lion" 
(1912) 2 8 , Friedr. Wilh. Schaafhausen mit seiner kleinen, 
volkstümlichen Biographie „Das Leben Heinrichs des Löwen" 

Deutsche Bolkheit [Verlag Diederichs*Iena] Rr, 3 4 
1926) 2 9 und Konrektor Holsten*Stade mit seinem Beitrage 
„Die ©eschichte der Stadt Stade" zu dem 1927 erschienenen 
Sammelmerke „Stade, älteste Stadt Rorddeutschlands", her* 
ausgegeben unter Mitwirkung des Magistrats der Stadt 
Stade und des Stader ©eschichts* und Heimatvereins. Die 
Darstellungen Pooles und Schaafhausens stnd in ihrer Auf* 
fassung unseres Falles bloße Wiederholungen derjenigen von 
Hans Prutz in seiner bekannten Biographie des Herzogs von 
1865, wo die Anstcht von der Rutzlostgkeit der Ramelsloher 
©ewalttat aus der fälschlichen, durch Mißdeutung des Be* 
richtes Alberts von Stade hervorgerufenen Verlegung der Be* 
gebenheit ins Sahr H44 entspringt3 0. Die Auslassung Hol* 
stens ist so knapp gehalten, daß ste den ©ewaltstreich von 
Ramelsloh überhaupt nicht erwähnt, ©leichwohl aber gehört 
auch ste hierher und zwar deshalb, weil ste die Anschauung 
von der Frnchtlostgkeit des Streiches als notwendige Fol* 
gerung in stch schließt. Denn ste lautet: „3m 3<*hte 1168" (!!) 
„30g der stolze Sachsenherzog, nachdem er aus Italien zurück* 
gekehrt war und dem ©rzbischof die Grafschaft abgenommen 
hatte, in die Burg auf dem Spiegelberge ein, 'und seinÄaplan 
las nun die Messe in der Burgkapelle des heiligen Pankratius, 
dessen Ramen heute noch eine geselligen Zwecken dienende 
Bruderschaft in der Stadt trägt' ." 3 1 Leider ist mir ihre Quelle 
trotz eifrigen Suchens bislang verborgen geblieben. Aber, daß 
auch ihr Verfasser stch sein Bild des ©eschehens nicht aus der 

2 8 6.12. 
2 9 8 .4 . 
8 0 3u vgl. $rutz a. a. O. 8.49—52. 
8 1 A.a.O. S.5. 
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Überlieferung felbst erarbeitet hat, lehrt ihre ganze Befchaf* 
fenheit doch mohl zur ©enüge. 

I m Anschlüsse an unsere bisherigen Ergebnisse stnd aber 
letzt noch einige weitere Feststellungen zu treffen. 

Zunächst bedarf es noch der Berichtigung eines ferneren 
Irrtums der neueren Forschung, der mit dem im Boranf* 
gehenden widerlegten aufs engste zusammenhangt. Er betrifft 
die B u r g S t a d e, den langjährigen Stammsttz der Hdonen. 

Rämlich, wie aus zweien der hier im Boraufgehenden an* 
gezogenen Helmoldstellen32 bereits hervorgeht, teilte ja die 
Burg Stade das ©eschick der ©rafschaften des Hauses, die 
Beute Herzog Heinriche zu werden, und der in Rede stehende 
Irrtum ist nun der, daß ste auch ihrerseits schon durch den 
Überfall von Ramelsloh diesem ©eschicke verfallen sei. Als 
Bertreter dieses Irr tums ist jetzt zunächst einmal Siegfried 
R i e t s ch e l mit seinem bekannten Aufsatze „Die Städtepolitik 
Heinrichs des Löwen" 3 3 anzuführen. Er spricht da von „Stade, 
das im Iahr 1144 mit der nach ihm benannten ©rafschaft an 
Heinrich kam" 3 4. Zwei andere ©elehrte, die stch im selben 
Sinne ausgesprochen haben, sollen hier nachher genannt 
werden. 

I n Wahrheit ist nun diese Meinung über die Burg nach 
der Beschaffenheit der Überlieferung noch ungleich weniger 
gerechtfertigt als die hier im Boraufgehenden widerlegte von 
dem Erfolge der ©ewaltat von Ramelsloh in bezug auf den 
©rafschaftsbesitz der lldonen. Denn im wesentlichen Unter* 
schiede zu jener hat ste ihrerseits von vornherein überhaupt 
keinerlei ausdrückliche Quellenaussage für stch, sondern nur 
welche gegen stch. Rämlich weder sagt eine der beiden eng 
zusammengehörigen Quellen, die von dem Erfolge der ©e* 
walttat in Ansehung des ©rafschaftbesttzes der tidonen berich* 
ten, — also die Pöhlder Annalen oder die Sächstsche Welt* 
chronik — ein Wort davon, daß er stch auch mit auf die Burg 

8 2 3u oergl. oben 8. 6 u. 8. 
8 8 H.3.102, 237 ff. (1909). 
8 4 H. 3-102, 241. Uebrigens hätte ba angesichts bes mahren 3eit* 

pun&tes bes Borsalles oon Ramelsloh bann eigentlich boch wenigstens 
bas 3ahr 1145 genannt werben sollen.. 

Webersächs. Jahrbuch. 1940. 2 
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erstreckt habe, noch wird etwa in einer andern Quelle von der 
Burg allein und ohne Hinweis auf die ©ewalttat vermeldet, 
daß ste 1144 oder 1145 oder gleich nach dem Tode, des ©rafen 
Rudolf II. in des Herzogs Hönde übergegangen fei. Wohl 
aber besttzen wir wieder noch zwei ausdrückliche und zugleich 
ohne weiteres deutliche Zeugnisse dafür, daß ste auch ihrerseits 
nach der ©ewalttat von Ramelsloh vorerst noch im Besttze 
Hartwichs verblieb. Das eine dieser zwei Zeugnisse bietet uns 
eine Urkunde ©rzbischofs Adalberos vom Sahre 1146 für das 
Äloster Reumünster in Holstein35. Da steht nämlich Hartwich 
an der Spitze der Zeugenreihe als „Brernensis ecclesie pre-
positus, Stadensium dominus". Und das andere finden wir 
wieder bei unserem trefflichen Helmold. Ramlich, indem er 
1,79 ( = 80 bei Schmeidler) von Machenschaften, die Hart* 
wich wahrend des ersten Zuges Kaiser Friedrichs nach Italien 
gegen den mitgezogenen Herzog unternahm, berichtet und 
dabei auch erzahlt, daß damals vier Burgen des ©rzbischofs, 
die er mit Ramen bezeichnet, gegen den Herzog in Kriegs* 
bereitfchaft gesetzt wurden, nennt er an erster Stelle unter 
diesen Burgen eben Stade 3 6 . Der Quellenbefund spricht also, 
soweit es stch zunächst einmal um unmittelbare Zeugnisse han* 
delt, ganz eindeutig dagegen, daß auch die Burg schon durch 
die ©ewalttat von Ramelsloh an den Herzog gekommen sei. 
Und dabei wird obendrein die Vertrauenswürdigkeit der bei* 
den angeführten Zeugnisse, die da bekunden, daß ste noch 
Sahre nach jener ©ewalttat Hartwichs ©igentum gewesen sei, 
noch sehr erheblich bekräftigt durch die hier im Voraufgehen* 
den schon einmal verwertete Rachricht der Chronica Montis 

3 5 Hamb. U.-B., herausg. o. 3oh- Martin S a p p e n b e r g , Bd.I 
Nr. 179 (6.1,69) = Ma g, Otto Heinr.: „Negesten d. Grzbischöfe o. Bre-
rnen" Bd.I Nr. 475. 

8 8 M. G. S. S. 21,79 = Schulausö. o. 1868 9.153/154 = Ausg. o. 
Schmeidler 6.150: „Aberat tunc forte episcopus (Hartmich), qui conse-
craret electurn (Gerold oon Oldenburg) ;üle enirn duci ab initio invisus, 
tunc vero arnplius insidiabatur calcaneo eius, eo quod dux occupatus 
esset expeditione Italica, et cornmunita sunt adversus eum castra 
episcopi Stadhen, Vörden, Horeborg. Friburg." Qut Bedeutung des 
„cornmunita sunt" oergl. man die Stelle bei Helmold I, 53 über die 
Grbauung der Burg Seegeberg (S. S. 21,53 = Schulausg. o. 1868 
6 . 109. =? Ausft. o. Schmeidler 6.104): „Perfecturn est igitur Castrum 
et numeroso müite communitum voqatumque Sigebenh. 
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2* 

Sereni zum 3ahre 1156, daß damals der Herzog Heinrich dem 
Bremer Bifchofe Burgen und Lehen nach Belieben entwun* 
den habe. Denn warum sollte eine der Burgen, von denen diti 
Chronik da redet, nicht eben auch die Burg Stade gewesen 
sein können? ©twa nur deshalb nicht, weil ste trotz ihrer Wich* 
tigkeit von dem Verfasser der Chronik nicht noch besonders 
mit Ramen genannt wird? Das wäre für Äenner der Zu* 
fälligfeiten der Überlieferung doch ein sehr seltsames Urteil, 
das wir gewiß nicht zu dem unserigen werden machen wollen. 
Mithin leistet uns diese Rachricht der Chronik in bezug auf 
die Burg — nur noch weit unmittelbarer — den gleichen 
Dienst, den ste uns nach der im Voraufgehenden geschehenen 
Feststellung in bezug auf den ©rafschaftsbesttz der Udonen lei* 
stet. Das heißt: ste lehrt uns, daß dieselbe auch ihrerseits 
offenbar bei Gelegenheit jener Älemme, die für Hartwich ans 
seiner Richtbeteiligung an dem ersten Zuge Barbarossas nach 
Italien entstand, von dem Herzoge erworben wurde. 

Wie konnte man aber bei einer solchen Klarheit der Uber* 
lieferung überhaupt auf die Meinung verfallen, daß auch die 
Burg schon durch den ©ewaltstreich von Ramelsloh an Hein* 
rich den Löwen Übergegangen sei? Zunächst einmal ist da so* 
viel offenkundig, daß diese Meinung ein bloßer Rückschluß aus 
der vermeintlichen ©rkenntnis in Betreff der ©rafschaften der 
Udonen war. Aber wie konnte man stch diesen Rückschluß im 
©rnst verstatten, wenn ihm doch die beiden angeführten, die 
Burg betreffenden Zeugnisse so klar entgegenstanden? Hat 
man vielleicht auch diese Zeugnisse bisher nicht beachtet gleich 
jenen hier von mir zuerst ans Licht gezogenen, welche schon 
unabhängig von der bewußten Angabe Alberts von Stade die 
©rfolglostgkeit der ©ewalttat in bezug auf den ©rafschafts* 
besttz der Udonen lehren? Von Siegfried Rietschel muß ich 
das allerdings nach meinem Wissen dahingestellt sein lassen. 
Aber andere Forscher, welche die bewußte Meinung mit ihm 
teilen, haben das eine oder das andere von beiden sehr wohl 
beachtet und darin doch kein Hindernis gegen den bezeichneten 
Rückschluß erblickt, sondern im ©egenteil nur einen ©rund, die 
Glaubwürdigkeit des betreffenden Zeugnisses mehr oder we* 
niger stark anzufechten. So hält Robert C h a l y b a e u s in 
seiner „©eschichte Ditmarschens bis zur ©roberung des Lan* 
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8 7 A.a.O. S. 304/5 in Anm. 106 zu S.41, 
8 8 A.a.O< S. 52 in Anm. 2. 3n seinem 1877 nachgefolgten 2Berbe 

„Geschichte bes (Erzbistums Hamburg*Bremen bis zum Ausgang der 
Mission" het Dehio bann allerdings ben 3meifel an der Glaubmürbig-
fceit bieser Helmolbstelle fallen lassen. Nicht aber etma gleichzeitig auch 
bie Meinung oon bem oollen (Erfolge ber Gemalttat oon Ramelsloh. 
Unb so Kommt er benn ba hinsichtlich ber vier oon Helmolb in bieser 
Stelle genannten Burgen zu ber Auffafsung, bafc sie „oon alters bischöf-
liche Gnclaoen" g*n«sen seten. So in Anm. 2 zu Bb.II, S.69. Diese 
Auffassung het aber selbstverständlich gernde hinsichtlich ber Burg 
Stabe auch ihre besondere Schwierigkeit. Daher mandelt er sie hinsicht-
lich bersemen noch bahin ab, bafe es sich bei ihr bamals nur um ein in 
ihr belegenes Haus bischöflichen Gigentums gehandelt habe, unb rebet 
bemgemäfe im -texte ber Seite 69 von „ben Burgen Bremeroörbe, 
greiburg, Harburg" unb „bem Stiftsheuse zu Stabe". Bon ber Burg 
selbst soll bann boch offenbar auch bei bieser Auffassung noch immer 
angenommen merben, baß sie bamals infolge ber Gemalttat oon Ra-
melsloh schon im Besitze bes Herzogs mar. Ader barüber läftt sich bann 
Dehio an .biesem Orte nicht mehr meiter aus. 

des im Jahr 1559" dasjenige der erzbischöflichen Urkunde für 
die bloße Betonung eines mit den damaligen wirklichen Be* 
sttzverhältnissen nicht übereinstimmenden Rechtsanspruches87, 
ilnd ähnlich sagt ©eorg D e h i o , der eigentlich Berantwort* 
liche für die in den letzten Jahrzehnten so ausgedehnt ge* 
wesene Herrfchaft der Meinung von dem ©rfvlge des ©ewalt* 
streiches von Ramelsloh, in feiner Differtation „Hartwich von 
Stade ufw." über dasjenige Helmolds: „Wie Stade, welches 
unzweifelhaft von Heinrich d. L. occupirt war, hier mit einem 
Mal Castrum episcopi genannt werden kann, ist vollständig 
unbegreiflich, entweder ist die Rachricht überhaupt falsch, oder 
Helmold nimmt hier castra episcopi in dem Sinne, daß die 
Burgen eigentlich von Rechtswegen Hartwichs ©igentum wa* 
ren." 8 8 Da muß man dann wahrlich doch wohl noch einen be* 
sonderen und recht schwerwiegenden ©rund für den befagten 
Rückschluß gehabt haben. Wird vielleicht wenigstens irgendwo 
in der Überlieferung, wenn auch ohne genauere Zeitangabe, 
ganz ausdrücklich berichtet, daß die Burg und die ©rafschaften 
der Udonen miteinander in den Besttz des Herzogs gekommen 
feien? Auch das ist nicht der Fall. Demnach bleibt schlechter* 
dings für diefen Rückschluß unferer Borgänger gar keine an* 
dere ©rklärung übrig als diejenige, daß ste eben einfach von 
der vorgefaßten Meinung einer notwendigen Schickfals* 
gemeinfchast zwischen der Burg und dem ©raffchaftsbesttze der 
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Udonen beherrscht waren, und, daß diese Meinung bei ihnen 
hervorgerufen war durch die bloße Wahrnehmung, daß der 
©rafschaftsbesttz der Udonen stch in den Quellen der Zeit ver* 
schiedentlich nach der Burg benannt findet. 

Mit dieser Meinung unserer Borgänger müßten wir uns 
nun nach dem methodischen ©rundsatze einer möglichst restlosen 
Älärung des behandelten ©egenstandes auch noch etwas näher 
beschäftigen. Denn sie bedeutet ja, genau überlegt, nichts 
Anderes als, daß die Burg Stade beim Tode ©raf Rudolfs II. 
kein Allod der Udonen, sondern ein Zubehör der von ihnen 
innegehabten ©rafengewalt gewesen sei. Und danach ver* 
mögen wir nicht, sie schon jetzt sofort mit Bestimmtheit als 
richtig oder falsch zu beurteilen, da es einesteils in der Tat 
— wenigstens nach meinem ©rmessen — damals in unserem 
Baterlande schon entsprechende Fälle der Rechtsstellung eines 
©rafensttzes gab, andernteils uns aber auch hier bis jetzt in 
den Quellen noch nichts begegnet ist, woran wir ste schon ietjt 
ohne weiteres mit Sicherheit als richtig oder falsch erkennen 
könnten, ©ine stch etwa bei näherer Prüfung für ste heraus* 
stellende Bestätigung aber würde immerhin noch von einigem 
Nutzen sein. Denn einmal würde ste, was zwar Jetzt nicht mehr 
nötig, deshalb aber doch noch immer willkommen ware, den 
Beweisstoff für das hier von uns in bezug auf den ©raf* 
schaftsbesttz der Udonen gewonnene ©rgebnis noch vermehren, 
indem durch ste die beiden hier zuletzt erörterten, die Burg 
betreffenden Zeugnisse nachgehends auch noch zu zwei weiteren 
Beweisen für die Rntzlostgkeit des Ramelsloher ©ewaltstrei* 
ches in bezug auf die ©rafschaften des Stadischen Hauses wer* 
den würden. Sodann aber würde ste auch im Hinblick auf die 
berührte Unterschiedlichkeit in der damaligen Rechtsstellung 
der ©rafensttze noch an stch selbst ein ganz erfreulicher Reben* 
ertrag unserer Untersuchung sein. 3edvch die DillÖe- welche 
ich bei einer genaueren ©rörterung dieser restlichen Frage 
unseres ©egenstandes jetzt noch vorzutragen hätte, stnd über* 
wiegend sehr kniffelig und zugleich großenteils nicht einmal 
unmittelbar fördernd und würden daher unvermeidlich gerade 
auch für manchen in unserem preise hier wenig reizvoll sein. 
Zudem verbietet mir auch der mir hier zugemessene Raum 
durchaus, auch ste noch eingehender darzulegen. 3ch beschränke 
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mich deshalb darauf, auszusprechen, zu welchem Urteile ich, 
indem ich ste für mich allein durchdachte, gekommen bin, und, 
welches für mich dabei der ausschlaggebende ©rund war. Mein 
Urteil ist dieses, daß anscheinend das fragliche Rechtsver* 
haltnis zwischen der Burg und dem ©rafschaftsbesttze der 
Udonen nicht bestanden hat. Und der für mich bei diesem Ur* 
teile ausschlaggebende ©rund ist das Zeugnis einer Urkunde 
Äaiser Friedrichs I., die stch auf die Burg bezieht und aus* 
gestellt wurde am 16.Rovember 1181 zu ©rfurt 3 9 auf jenem 
berühmten Hoftage, auf dem stch Heinrich der Löwe als völlig 
unterlegen seinem kaiserlichen Better zu Füßen werfen mußte. 
Da sagt nämlich der Äaiser, daß er der bremischen Äirche die 
Burg Stade und den Ort mit den Ministerialen und den ge* 
samten Zubehören nnd allem seinem Rechte „in freier Schen* 
fung" übertragen habe 4 0. Diese Ausdrucksweise, sofern wir 
ste streng nehmen dürfen, woran ich meinerseits nur gelinden 
Zweifel hege, belehrt uns doch dahin, daß die Burg damals 
nicht als Zubehör der ©rafengewalt der Udonen galt; denn 
sonst wäre ste ja mit letzterer zusammen infolge der im 3wn 
1180 zu Regensburg über den Herzog verhängtenDberacht, die 
alle seine Lehen ihren Herren ledig machte, ohne weiteres an 
das ©rzstift zurückgefallen. 

Damit stnd wir am ©nde unserer eigentlichen Untersuchung 
angelangt, ©s stnd aber nunmehr noch einige Folgerungen 
aus ihren ©rgebnissen zu ziehen. 

Zuvor ist sogar hinstchtlich der Behandlung ihres ©egen* 
standes durch die frühere Forschung noch etwas nachzuholen, 
was während ihrer Durchführung an einer bestimmten Stelle 
nm ihres ordnungsmäßigen Fortganges willen zurückgestellt 
werden mußte. Das ist die Angabe jenes dritten Quellen* 
zeugnisses, welches augenscheinlich für Friedrich Dahlmann 
außer den zwei schon genannten noch die ©rundlage seiner stch 

3 9 S t ( u m p f - B r e n t a n o : „D. Neichsbanzler usm." T. II) 
Nr. 4312 (hier mit der falschen Jahreszahl 1180 des Original») = 
M a n : „Reg. b. Grzbischöfe o. Bremen" I Nr.594 = Hamb. U.-B. I 
Nr. 247 (hier ebenfalls ins gahr 1180 eingeordnet). 

4 0 ..Castrum Stadii et burgum cum ministerialibus et uniuersis 
pertjnentiis et omni iure suo, ecclesie Bremensi cum libera donatione 
contulimus:". 
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mit unseren Hauptergebnissen deckenden Auffassung der Tat* 
sachen bildete4 1. 

Dieses Quellenzeugnis haben mir nun unsererseits im 
Boraufgehenden an der richten Stelle bereits gebührend ge* 
mürdigt. Denn es ist kein anderes als jene Nachricht Hel* 
molds, daß während des ersten Zuges Kaiser Friedrichs I. 
nach Italien die Burg Stade zusammen mit drei anderen 
Burgen Hartmichs gegen den Herzog in Kriegsbereitschaft ge* 
setzt morden se i 4 2 . Ieder, der stch des Berlaufes unserer Unter* 
suchung deutlich bemußt ist, erkennt jetzt auch ohne weiteres, 
daß diese Nachricht Helmolds in der Tat aus dem angegebenen 
©runde an jener Stelle, an der ich hier früher die Auffassung 
Friedrich Dahlmanns im Bergleiche mit unseren Ergebnissen 
erläuterte, noch nicht unmittelbar vorgebracht, sondern einst* 
weilen nur hinstchtlich ihres Daseins angedeutet werden 
konnte. Wir stnd uns aber andererseits jetzt auch sofort dar* 
über klar, daß ihre Verwendung oder wenigstens — um es 
ganz scharf zu fassen — ihre unmittelbare Berwendung als 
Beweis dessen, daß Hartwich zur Zeit des genannten Zuges 
des Königs nach Italien den ©rafschaftsbesttz seines Bruders 
noch innegehabt habe, nur geschehen konnte unter der hier 
jetzt gerade zuletzt noch von uns berührten und von mir für 
mutmaßlich unzutreffend erklärten Boraussetzung einer not* 
wendigen Schicksalsgemeinschaft zwischen der Burg und dem 
©rafschaftsbesttze ihrer Herren. Bon dieser Boraussetzung war 
also erstchtlich auch Friedrich Dahlmann erfüllt. 

Setzt noch die angekündigten Folgerungen aus unseren Er* 
gebnissen. 

Erstlich ist da noch etwas zu sagen zur Kennzeichnung Jener 
wahrheitswidrigen Angabe der Pöhlder Annalen und der 
Sächstschen Weltchronik, welche den langjährigen Irrtum der 
modernen Geschichtswissenschaft über die Auswirkung des ©e-
waltstreiches von Ramelsloh verursacht hat. Offenbar ist ste 
ein echter Fall Jener Art von bewußter oder unbewußter ©e* 

4 1 3u oergl. ob. 8 . 16. 
4 2 3u oergl. D a h l m a n n a.b. oben (8.15) genannten Orte 

8.580. Doch nennt D. auffäuiger -Steife aufeer 8tabe statt breier nur 
zrnei Burgen, nämlich Börbe unb greiburg. Die sehlenbe vierte ist 
Harburg. 
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fchichtsfälfchung, bei der unter dem (Eindrucke des spateren An* 
sehens eines Menschen seine anfänglichen Mißerfolge und oft* 
mals auch Mißgriffe nachträglich zu (Erfolgen und zu Be* 
weisen seiner stcheren Hand umgestempelt werden. 

Zum anderen müssen wir letzt nach einmal zurückblicken auf 
jene in die Zeit des zweiten Äreuzzuges gefallene gemeinsame 
Unternehmung des Herzogs, Hartwichs und des (Erzbischofs 
Adalbero gegen die Ditmarschen, die man bisher so gerne als 
einen stnnfälligen Beweis der großen Abhängigkeit von dem 
Herzoge, in welche die beiden geistlichen Herren durch das (Er* 
eignis von Ramelsloh geraten waren, hingestellt hat. Wenn 
ich gegenüber dieser Auffassung gleich im Beginne unserer 
Untersuchung betonte, daß stch dieses gemeinsame Unter* 
nehmen der sonstigen Widersacher ebensogut auch nur aus der 
damaligen ilreuzzugsstimmung erklären lasse, so entscheidet 
nun unser (Ergebnis ohne weiteres die Frage deutlich dahin, 
daß die Wirklichkeit tatsachlich der letzteren Auslegungs* 
möglichkeit entsprochen hat. Damit gewinnt aber auch eine 
bisher nicht vorhanden gewesene Bedeutung, daß wir auch 
noch eine Ouettenaussage besitzen, die ausdrücklich Hartwich 
als den Veranstalter dieses Zuges gegen die Ditmarschen hin* 
stellt. Rämlich das tut ja die Sächstsche Weltchronik, die einzige 
noch einigermaßen zeitgendssische Quelle, die wir neben der 
oben erwähnten Urkunde des Herzogs von 1149 noch für den 
Zug besttzen. Sie berichtet in zweien der drei Fassungen, in 
denen ihre Ausgabe von Ludwig Weiland in den Monurnenta 
Germaniae ste uns vor Augen stellt, — nämlich in B und C 
— von dem Zuge und spricht stch zum mindesten in der einen 
der beiden — nämlich in B — ganz deutlich dahin aus, daß 
Hartwich ihn unternommen habe, um seinen Bruder zu rächen, 
und der Herzog mit ihm gezogen sei. Sie sagt da: „Do de 
biscop Hardewich biscop matt, bo vor he io Diihmetschen; mit 
eme vor de hertoghe Heinrich van Brnnswich, nnde de biscop 
wolde wreken stnen broder, den marchgreven, nnde sloch der 
Dithmerschen vele nnde berovede al dat lant." 4 8 Richt anders 
ist dann aber offenbar auch die Fassung in C gemeint, die da 
lautet: „Do bischop Albern van Bremen starf, na ime ward 

« M.G., Deutsche Ghroni&en Bd. II S.217. 
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bifchop Hartwig, des marcgreven Rodolves broder. De vor do 
mit hertogen Heinrike uppe de Dietmerfchen unde wolde 
wreken sinen broder unde [loch ere vile unde berovede dat 
lant ." 4 4 Allerdings enthält ja nun diese Mitteilung der ©hro* 
nik in beiden Fassungen einen Bestandteil, der in schroffem 
Widerspruche zu der herzoglichen Urkunde steht; denn*sie laßt 
Hartwich bei dem Zuge schon ©rzbischof gewesen sein, wahrend 
die Urkunde einerseits den in ihr beglaubigten Borgang, 
eine Schenkung an das Äloster Reumünster, deutlich hinter 
den Sieg über die Ditmarschen verlegt und dabei andererseits 
doch unter ihren Zeugen noch ©rzbischof Adalbero und Hart* 
wich noch als Propst anführt 4 5. Und in diesem Widerstreite 
werden wir doch wohl der Urkunde recht geben müssen, da ich 
wenigstens für meine Person einstweilen sonst keinen dringen* 
den ©rund zu ihrer Verdächtigung sehe. Aber deswegen kann 
doch die Darstellung der ©hronik in bezug auf die Urheber* 
schaft Hartwichs bei dem Zuge noch immer stimmen. Und da* 
für, daß ste es tut, spricht nunmehr eben durchaus die ganze 
sonstige Lage der Dinge, wie ste aus den ©rgebnissen unserer 
Untersuchung hervorgeht. Damit nimmt aber wieder jener 
falsche Bestandteil der Darstellung der ©hronik in seiner mut* 
maßlichen Tendenz ein ganz anderes ©estcht als bisher für uns 
an. Denn, während es nach der bisherigen ©esamtauffassung 
so scheinen mußte, als ob er eine Fälschung zugunsten Hart* 
wichs sei, um dessen damalige klägliche Abhängigkeit von dem 
Herzoge, in der er „selbst Hand anlegen mußte, sein eigenes 
©rbgut dem Räuber desselben erobern zu helfen"4 6, zu ver* 

4 4 A.a.O. 8.213. 
4 5 Hamburgisch. U.-B. I S.176: „Testes et fautores et cooperato-

res rei sunt: Athelbero, Harnmarnburgensis archiepiscopus. Hartwicus, 
Brernensis ecclesiae rnaior prepositus." 

4 6 G e o r g D e h i o : „Hartmich oon Stade, (£rzb. n. Hamburg-
Bremen" 8.14. 3u oergl. auch G. D e h i o : „Geschichte des (Erzbistums 
Hamburg^Bremen" II 6.55: „Als zmei 3ahre später (1148) Heinrich der 
Cöroe einen Kriegszug gegen Ditmarschen unternahm, um den Ausstand 
zu unterdrücken und oon dem Lande Besitj zu ergreifen, mußten Bre-
mens Grzbischof und Dompropst seinem Gesolge sich anschließen. Kein 
drastischerer Berods konnte gegeben rnerden für die vollendete Ohn* 
macht des einen und die Allmacht des andern Deiles." 3m gleichen 
Sinne gehaltene Aeuherungen finden fich dann auch neuestens noch nrie* 
der bei K a r l g i e h n a.a.O. (zu ogl. ob. Anm. 6) 8. 269 u. R u t h 
H i l d e b r a n d a.a.O. (ob. Anm.6) 8. 220. 
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tufchen, fo steht er nunmehr ganz nach einer Fälschung zum 
Borteile des Herzogs aus, der seinem Widersacher letzt wenig* 
stens schon in dessen Bischosszeit und nicht gar noch in feiner 
Propstzeit zur (Erlangung eines wesentlichen Teils der zwi* 
schen ihnen strittigen (Erbmasse behilflich gewesen sein sollte, 
und er fritt damit in eine auffällige Parallele zu jener Ber* 
fälschung des wirklichen (Erfolges des ©ewaltstreiches von 
Ramelsloh, welche die ©hronik mit den Pöhlder Annalen ge* 
mein hat. 

©ndlich berühren unsere ©rgebnisse in etwas auch noch die 
Würdigung desjenigen Herrschers unseres Baterlandes, unter 
dem stch die ©ewalttat von Ramelsloh zutrug. Äönig £on* 
rad l l l . ist ja eine jener unglücklichen ©estalten der Ver* 
gangenheit, denen die Rachwelt bei gewissen löblichen ©igen* 
schaffen doch vor allem große Mißerfolge nachzusagen hat. 
Aber, wenn man da als eine für ihn recht schmähliche Sache 
bisher wohl auch den Berlauf des Stader ©rbschaftsstreites 
anführen konnte, so geht das fürder nicht mehr an. Denn wir 
haben Jetzt erkannt, daß die von ihm begünstigte Regelung 
dieser Angelegenheit stch auch bis ans ©nde seiner Tage be* 
hauptete und erst im Zusammenhange mit der gänzlich anders 
gerichteten Politik seines Rachfolgers umgestoßen wurde. 

A n h a n g . 

fälschliche Angaben der Netteren 
Über die Ansfiihrnng der Gemalttat 

von Ramelsloh. 

Der im Borstehenden widerlegte Srrtnm über die Ans* 
wirkung der ©ewalttat von Ramelsloh ist wohl das Wichtig* 
ste, aber nicht das ©inzige, was an der neueren ©eschicht* 
schreibung in bezug auf diese ©ewalttat zu berichtigen ist. 
Denn fast in jeder der neuesten Biographien des Herzogs fin* 
det stch auch dieser oder jener Srrtum über ihre Ausführung, 
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gleichviel, ob nun hinstchtlich ihrer Auswirkung der iemeilige 
Berfasser die bislang herrschend gewesene Meinung teilt oder 
nicht. 

6o liest man einerseits bei Austin Lane P o o l e und Wilh. 
S c h a a f h a u s e n 1 , daß Erzbischof Adalbero schon auf dem 
Wege nach Ramelsloh von den Herzoglichen überfallen wor* 
den sei. Und nach ersterem wäre er dann bei dieser ©elegen* 
heit auch schon von ihnen gefangen genommen worden2, wah* 
rend er nach Schaafhausen infolge dieses Überfalles, bei dem 
sein ©efolge zersprengt worden sei, unter erheblicher Bersp& 
tung „erregt" und „erhitzt" am ©erichtsorte eingetroffen und 
dann dort nach Beginn der Berhandlungen gefangen genom* 
men wäre 3. Andererseits liest man bei Martin P h i l i p p s o n 
in der 1918 erschienenen 2. Auflage seiner großen Biographie 
Heinrichs d. Löwen und bei Hans Haimar 3 a c o b s in seinem 
knappen Lebensumrisse des Herzogs4, daß Adalbero nach sei* 
ner ©efangennahme zu Ramelsloh den Herzoglichen erst noch 
einmal entkommen und dann wieder von ihnen eingefangen 
worden sei, und die Worte des ersteren erwecken dabei sogar 
sehr den Eindruck, daß dieses nachträgliche vorübergehende 
Entkommen des Erzbischofs erst von Lüneburg aus, wohin man 
ihn nach der ©efangennahme zu Ramelsloh abführte, erfolgt 
sei, obwohl ste das allerdings nicht in voller Eindeutigkeit 
aussprechen5. 

Alle diese Darstellungen stnd irrig. Wohl beruhen ste alle 
auf einem gewissen Bestandteile der Überlieferung. Und zwar 
findet stch die Unterlage für ste alle in dem Berichte, den uns 
die Pöhlder Annalen als die eine unserer beiden Haupt* 
quellen über den nach ©raf Rudolfs II. Tode ausgebrochenen 
Streit um die ©rafschaften des Udonischen Hauses liefern. 
Aber bei ihnen allen ist auch diese ihre Unterlage erheblich 
mißverstanden. 

1 3u vfll- übe* sie hie* ab- S. 16. 
2 3n ofil. $ o o l e 6. 11/12. 
8 3 " oergl- S c h a a f h a u s e n S-3. 
4 3u oÖl- für diese beiden Söerbe ob. 8 .4 Anm. 6. 
5 3n oöl. 3 a c ob s 8.11 u. -P h i l i p p so n 6.82/83. Lefcterer gab 

dieselbe Darstellung übrigens auch schon in ber 1867 erschienenen 1. Aufl. 
s. Buches („Gesch. Heinrichs b. Lömen, usm."). 3u vgl. baselbst 8 . 106. 
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Diefer Bericht der Pöhlder Annalen6 wird unter dem 
8. Äalenderjahre der Regierung Äönig Äonrads — also unter 
dem 3ahre 1145 — erstattet und beginnt mit dem Satze, daß 
der Ktönig mit seiner ©emahlin das Weihnachtsfest — und 
das ist, da die Quelle dieses Fest als 3<*hrescrnfang nimmt, 
für uns das Weihnachtsfest des 3<*hres H44 — zu Magde* 
burg gefeiert habe, woselbst die Fürsten mit seiner ©enehmi* 
gnng „die bremische Grafschaft, welche Rudolf innegehabt 
hatte," dessen Bruder Hartwich zuerkannt hatten. Dann lau* 
tet er wörtlich folgendermaßen: „Darüber aufgebracht, übte 
der Herzog von Braunfchweig, der jüngere Heinrich, der stch 
um die ©rlangung derselben Grafschaft bemüht hatte, lang* 
dauernde Feindseligkeiten gegen den bremischen ©rzbischof 
Adalbero aus, bis zu dem ©rade, daß er dem zu Hofe Ziehen* 
den einen Hinterhalt legte. Diesem entrann er" — der ©rz* 
bischof — „zwar zunächst, aber, e i n a n d e r e s M a l ge* 
f a n g e n g e n o m m e n , willigte er in das, was der Herzog 
begehrte. Als auch Hartwich von den Rittern des Herzogs ge* 
fangen wurde, betrieb er es unter großem Aufwande an sei* 
ner Habe, daß er den Händen ihres Herrn entgehen konnte."7 

I n diesem Berichte ist, wie man steht, nichts enthalten von 
der eingehenden Schilderung des Hergangs zu Ramelsloh, wie 
ich ste am ©ingange unserer vorstehenden Untersuchung ge* 
geben habe. 3a, es kommt in ihm noch nicht einmal auch nur 
der Rame Ramelsloh vor. Der Stoff zu dieser meiner Schil* 
derung ist also auch nicht aus ihm entnommen, sondern aus 
dem anderen Hauptberichte, den wir über die Angelegenheit 
noch haben — also ans demjenigen Alberts von Stade —. 
©leichwohl aber kann man bei einiger Klarheit des Verstand* 
nisses doch nicht im Zweifel darüber fein, daß auch in diesem 
Berichte der Pöhlder Annalen die ©ewalttat von Ramelsloh, 

8 M. G. S. S. 16,81. 
7 „Inde cornrnotus dux de Bruneswic Heinricus iunior, qui pro 

obtinenda eadern cornicia laboraverat, longas adversus Bremensem 
archiepiscopum Adelberonem inimicitias exercuit, eo usque ut ad cu-
riam tendenti poneret insidias. Quas primo quidem evasit, sed a l i o 
t e m p o r e c o m p r e h e n s u s , consensit ad id quod dux voluit. 
Hartwigüs qupque cum a militibus ducis captus fuisset, egit magno 
rerum suarum dispendio, quatinus domini ipsorum manus effugere 
potuisset." 
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wennschon ohne Rennung des Ortes, immerhin wenigstens 
kurz erwähnt wird. Und zwar geschieht das offensichtlich mit 
den wenigen, auf ©rzbischof Adalbero bezüglichen Worten „ein 
anderes Mal gefangen genommen". Dieser Feststellung von 
entscheidender Wichtigkeit wollen wir uns in dem Weiteren 
scharf bewußt sein. Zur bestmöglichen Deutlichkeit dieses Weite* 
ren sei aber auch jetzt zwischendurch erst noch bemerkt, daß um* 
gekehrt Albert von Stade seinerseits nichts von einem schon 
vor dem Ramelsloher ©ewaltstreiche geschehenen Anschlage 
der Herzoglichen auf den ©rzbischof erwähnt, unsere Kenntnis 
eines solchen mithin ausschließlich auf dem Berichte der Pöhl* 
der Annalen und der aufs engste mit ihnen verwandten Säch* 
stschen Weltchronik beruht. 

Inwiefern bietet nun dieser Bericht der Annalen eine 
Unterlage für die angeführten Darstellungen der genannten 
neueren Biographen des Herzogs? Da fallt ein bestimmter 
Zug, in dem ste alle außer derjenigen von Poole Ähnlichkeit 
mit ihm besttzen, sogleich ins Auge. Rämlich, wie er seiner* 
seits zwischen einem ersten Anschlage der Herzoglichen auf den 
©rzbischof, der noch mißglückte, und einem spateren, der dann 
glückte, unterscheidet, so tun das ja auch die Darstellungen von 
Schaafhausen, Philippson und Iacobs. Aber, wahrend nun bei 
ihm, wie wir soeben feststellten, mit dem zweiten, geglückten 
Anschlage offenbar die ©ewalttat von Ramelsloh gemeint ist, 
bildet diese in den Darstellungen von Philippson und Iacobs 
vielmehr erst den ersten, noch mißglückten Anschlag, und damit 
begehen eben diese beiden Darstellungen eine Verfälschung 
der Uberlieferung, die um so schwerer ist, als ste gleichzeitig 
auch der ©rzählung Alberts durchaus widerspricht. Diesen 
Fehler teilt die Darstellung Schaafhausens nicht mit ihnen. 
Denn ste macht ihrerseits ja die ©ewalttat von Ramelsloh im 
©inklange mit dem Berichte der Pöhlder Annalen zu dem 
zweiten, geglückten Anschlage. Deswegen aber ist doch auch ste 
noch längst nicht in Ordnung. Denn, wenn ste den ersten, miß* 
lungenen Anschlag auf dem Wege des ©rzbischofs nach Ra* 
melsloh und somit auch am gleichen Tage, wie die dortige Ge­
walttat, geschehen läßt, so steht auch das in starkem Wider* 
spruche zu dem Wortlaute der Quelle. Ist doch bei diesem un* 
verkennbar eine gewisse längere Zeitspanne — mindestens 
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eine ganze Reihe von Tagen, noch wahrscheinlicher aber mohl 
gar eine ganze Anzahl von Wochen oder Monaten — zwischen 
den beiden Anschlagen gedacht. Und ist doch, ganz dem ent* 
sprechend, bei ihm mit dem „Hose", zu dem der erzbischof bei 
dem ersten, mißglückten Anschlage unterwegs war, auch nicht 
etwa das Ramelsloher Schiedsgericht gemeint, sondern stcher* 
lich der königliche Hof im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Übrigens aber steckt der Fehler, unter diesem „Hofe" der Pohl* 
der Annalen das Schiedsgericht von Ramelsloh zu verstehen, 
auch in den Darstellungen von Philippson und Jacobs. Denn 
wie könnte sonst überhaupt in ihnen beiden erst der erste, 
mißglückte Anschlag nach Ramelsloh verlegt werden, während 
der Bericht Alberts als Unterlage für diese Auffassung dach 
gar nicht in Frage kommt? Rur fügen ste ihrerseits zu dieser 
falschen Auslegung des „Hofes" noch die weitere Mißdeutung 
des Wortlautes der Annalen hinzu, daß der erste, noch miß* 
lungene Anschlag der Herzoglichen nicht auf dem Wege zu 
diesem falsch ausgelegten „Hofe", sondern auf ihm selber er* 
folgt sei. 

Setzt ist noch die Darstellung Pooles zu betrachten. Was 
hat diese bei ihrem angegebenen Aussehen überhaupt mit dem 
Berichte der Annalen gemein? Run, zwei Ähnlichkeiten stnd 
doch immerhin auch noch zwischen ihr und ihm vorhanden, 
Ramlich diejenige, daß die Herzoglichen einmal einen Anschlag 
auf den unterwegs befindlichen ©rzbischof versuchten, und 
diejenige, daß ste eines schönen Tages seiner auch wirklich 
habhaft wurden. Aber, indem ste diese beiden Borfalle zu 
einem einzigen macht und diesen auf den Weg des Grzbischofs 
nach Ramelsloh verlegt, teilt ste nicht nur mit den drei an* 
deren Darstellungen die falschliche Auslegung des „Hofes", 
von dem die Annalen sprechen, sondern auch mit denjenigen 
von Philippson und Sacobs eine noch weitergehende, nur 
wieder anders gewendete Mißdeutung des Berichtes der 
Annalen und eine entsprechend starke Mißachtung des Be* 
richtes Alberts von Stade. 

Runmehr noch ein Wort zur gemeinsamen methodischen 
Bewertung der hiermit überblickten Irrtümer. (£s handelt stch 
bei ihnen doch nicht um eine Überlieferung von solcher Schmie* 
rigkeit, daß aus ihr gewissermaßen naturnotwendig die ver* 
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schiedensten Auffassungen entspringen mußten. Und so haben 
ja auch die beiden Werke von Dehio und Bernhardt, auf die 
ich hier beim Beginne unserer eigentlichen Untersuchung als 
grundlegend verwies 8, die Ausfuhrung der ©ewalttat von 
Ramelsloh in einer das Wesentliche umfassenden Übereinsttm* 
mnng miteinander schon richtig geklärt. Desto weniger ver* 
dienen aber auch diese Irrtümer der Reueren unseren Dank. 

R a c h t r a g . 

Sie jüngste Veröffentlichung zu dem Kampfe 
um die Stader Erbschaft. 

Während der Drucklegung dieses Aufsatzes hat stch zu den 
BerkÜndern der in ihm widerlegten Meinung Über den ©r* 
folg der ©ewalttat von Ramelsloh noch ein weiterer gesellt: 
nämlich H a n s W o h l t m a n n , d e r Jetzige Herausgeber des 
„Stader Archivs", mit einer Abhandlung „Heinrichs des 
Löwen und seiner ©rben Äampf um die ©rafschaft Stade" im 
neuesten Hefte der genannten Zeitschrift (R.F. H.30, 77—94. 
1940). Wenn ich nun dieser Arbeit Wohltmanns noch einen 
besonderen, kleinen Rachtrag widme, so bewegt mich dazu nicht 
etwa lediglich der Wunsch, W. als den Jetzt hoffentlich letzten 
Bertreter des hier klargestellten Irrtums über die Aus* 
wirkung der Ramelsloher ©ewalttat noch besonders ins Licht 
zu rücken, sondern vielmehr die Feststellung, daß auch sonst 
an seinen Darlegungen noch Verschiedenes zu berichtigen ist. 

Hinstchtlich des genannten Irrtnms ist zu ihnen nur 
noch folgendes zu sagen. Auch in ihnen ist derselbe mit auf 
die Burg Stade erstreckt, und gerade auch in ihnen macht 
stch die Unverträglichkeit dieser ©rstreckung mit der hier 
oben (S. 18 u. 20) berührten Angabe Helmolds, nach der noch 
während des ersten Zuges Barbarossas nach Italien ©rz* 
bischof Hartwich die Burg Stade zusammen mit dreien an* 

8 3u vgl. ob. S. 1 Anm. 1. 
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deren feiner Burgen gegen den mitgezogenen Herzog in 
Kriegsbereitschaft fetzen ließ, noch einmal fehr stark fühlbar. 
Wohltmann erzählt nämlich in aller Unbekümmertheit auf 
der gleichen Seite (S. 84) mit einem Abstande von nur neun 
Zeilen einerseits von Hartwich, daß er als (Erzbischof „auf 
seinen Burgen in Bremervörde, S t a d e , Freiburg und Har* 
burg" lebte, und andererseits von dem Herzoge, daß er stch 
in den gleichen 3<*hrei1 wiederholt „auf seiner Stader Burg" 
aufgehalten habe. Die logische Folgerung aus dieser ©rzäh* 
lung wäre, daß es in jenen 3<*hrett in *>em Orte Stade z w e i 
Burgen — eine erzbischöfliche und eine herzogliche — gegeben 
habe. Da Wohltmann mit Recht für seine Darstellung die 
beiden einschlägigen Werke ©eorg Dehios besonders zu Rate 
zieht, hätte er stch füglich doch wohl auch dessen Kopfzerbrechen 
über die bezeichnete Unverträglichkeit etwas zu eigen machen 
und demnach wenigstens Dehios hier oben in Anm.38 er* 
wähnte Ausflucht aus der Verlegenheit auch seinerseits er* 
greifen können. 

Run zu den Dingen, die den eigentlichen ©rund dieses 
Nachtrags bilden. 

(Erstlich einmal reiht stch Wohltmann zugleich auch den 
hier im Anhange behandelten ©elehrten an, die in neuerer 
Zeit in einem schlechtweg rückschrittlichen Berhalten auch die 
Ausführung der ©ewalttat von Ramelsloh irgendwie falsch 
dargestellt haben, ©r teilt nämlich auf S.82 ebenso, wie 
M. Philippson und Hans H. Jacobs an den genannten Stel* 
len, seinen Lesern mit, daß ©rzbischof Adalbero nach seiner ©e* 
fangennahme zu Ramelsloh den Herzoglichen erst noch einmal 
entkommen und dann wiederum von ihnen gefangen genorn* 
men worden sei. Und zwar stimmt er dabei hinstchtlich des 
Unterschiedes, der innerhalb dieser Auffassung zwischen jenen 
beiden Darstellern wenigstens dem Anscheine nach noch be* 
steht, mit Philippson überein; denn, wenn bei Sacobs dieses 
vorübergehende Wiederentkommen des ©rzbischofs deutlich 
vor der Bollendung seiner Berbringung nach Lüneburg ge* 
schieht, bei Philippson aber doch stark der (Eindruck erweckt wird, 
daß es erst von Lüneburg selbst aus erfolgt sei, so spricht er 
seinerseits nunmehr die letztere Borstellung in .aller ©indeutig* 
keitaus. ©r dürfte stch also in dieser Beziehung tatsächlich wohl 
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auch bemußt oder unbemußt Philippfon zum Borbilde genom* 
men haben, obmohl er meder ihn noch Iacobs in seinem, am 
Schlusse gegebenen Literaturverzeichnisse nennt. 

Zu dieser erneuten unrichtigen Darstellung der Ramels* 
loher ©ewalttat kommt aber dann bei ihm noch etmas An* 
deres und mahrhaft Verwunderliches. Und das betrifft die 
Zusammensetzung des Ramelsloher Schiedsgerichtes. I n die* 
ser Beziehung schreibt er — wiederum auf S.82 — wörtlich: 
„Borsttzende waren ©rzbischof Adalbero und der 16iährige 
Heinrich." ©r behauptet mithin, daß bei diesem ©erichte der 
©rzbischof und der jugendliche Herzog zu Richtern in eigener 
Sache bestellt worden seien. Das ist doch eine wirklich erstaun* 
liche Angabe. Freilich ist ste nnn einerseits gar nicht unbegrün* 
det. Denn in dem Berichte Alberts von Stade, dem wir ia 
allein unser näheres Wissen von der Begebenheit zu Ramels* 
loh verdanken, findet stch in der Tat mit sehr ähnlichen Wor* 
ten anscheinend dasselbe gesagt. Dort heißt es, ganz wörtlich 
übersetzt: „Der ©rzbischof stand dem ©erichte von der einen 
Seite vor, der Knabe Herzog von der anderen."1 Aber anderer* 
seits wird doch auch nicht leicht jemand bestreiten wollen, daß 
diese Worte Alberts unmöglich von uns so verwendet werden 
können, wie Wohltmann ste in der außerhalb des Zusammen* 
hanges und nach dem gewöhnlichen klassisch*lateinischen Sprach* 
gebrauche allerdings nächstliegenden Weise aufgefaßt hat. Für 
den nachdenkenden Beurteiler kommt also ihnen gegenüber 
nur in Frage, ob er stch genötigt glauben soll, bei dieser ihrer, 

1 M. G. S. S. 16,325 (3ch sühre aber hier zur Beranschaulichung des 
3usammenhangs auch noch den vorausgehenden unb die zmei nächstfol-
genben Sähe mit an): „Unde post rnultas querelas secundum manda-
tura regis convenerunt Rameslo ad causae diffinitionem. Archiepisco-
pus praefuit iudicio ex una parte, puer dux ex alia. Praepositus et 
palatinus constiterunt ad negotii ventilationem. Auditores aderant 
Thietmarus Verdensis episcopus, Albertus marchio, comes Hermannus 
de Winceberch et frater suus, Heinricus de Asle, et magna multitudo 
militum." Beiläufig fei hier bemerkt, baft ber britte bieser Sähe in ben 
„Geschichtschreibern ber beutschen Borzett" auch sehr mangelhast mie-
-beigegeben ist, menn es ba (2. Gesamtausg. Bb. LXXII, S. 21) heißt: 
„Der Propst unb ber -Pfalzgraf raaren zur (Erörterung ber Sachlage 
bestellt." Gs mujj oielmehr boch heihen: „stellten sich zur (Erörterung 
ber Sache aus." Der uns hier zunächst angehende Safe ist hinsichtlich 
bes für seinen Sinn entscheidenden SBortes praefuit ebenso streng mört-
lich, nrie jefet hier oorderhanb oon mir, überseht. 

ttiedersächs. Jahrbuch. 1940. 3 
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unter den genannten Bedingungen nächstliegenden Auf* 
fassung stehen zu bleiben und demgemäß die in ihnen ge* 
botene Angabe schlechthin zu verwerfen, oder, ob er die Mög* 
lichkeit findet, ihnen nach Anleitung des gegebenen Zusam* 
menhangs, fei es nun unter gleichzeitiger Rettung ihrer Fas* 
fung oder ohne eine striche, doch noch einen anderen und brauch* 
bareren Sinn abzugewinnen. Zu der ersteren (Entscheidung ist 
©. Dehio in feiner bewußten Dissertation gekommen und hat 
danach geradezu in der Hauptfache feine gesamte (Einschätzung 
der Vertrauenswürdigkeit des Berichtes Alberts bemessen. J n 
diesem Sinne schreibt er dort S. 106: „Albert steht als jün* 
gere Überlieferung in der Glaubwürdigkeit hinter den Ann. 
Palid., enthalt zudem manches höchst Verdächtige: daß dem 
Ramesloher ©ericht zwei Richter präsidiert haben sollen, ist 
auffallend, daß die Parteien (der ©rzbischof und der Herzog) 
in ihrer eigenen Sache selbst Richter waren, ist unmöglich." 
Zu dem entgegengesetzten ©rgehnisse bin ich meinerseits ge* 
langt. Und ich bin darin nicht der ©rste; denn den gleichen 
Sinn, den ich in diesen Worten Alberts erblicke, spricht schon 
Wilh. Bernhardt a. a. O. S.430 aus, indem er sagt: „Als 
Vertreter der beiden Parteien fungierten der ©rzbischof Adal* 
bero von Bremen und Herzog Heinrich von Sachsen." So stnd 
offenbar die Worte in der Tat gemeint. Denn, so verstanden, 
entsprechen ste trefflich der tatsächlichen Lage der beiden in 
ihnen genannten Männer. Und, wer zu Urteilern in dem ©e* 
richte bestellt war, teilt uns ia dann Albert weiter klar genug 
mit in dem übernächsten Satze, der da lautet: „Als Zuhörer" 
( = Berhörer, Richter) „waren zur Stelle der Verdetjer Bi* 
schof Dietmar, Markgraf Albrecht, ©raf Hermann von Win* 
zenburg und sein Bruder, Heinrich von Assel, und eine große 
Menge Ritter." 2 Mit dem Sinne, den ich auf diese Weise nach 
dem Vorgange W. Bernhardts den in Rede stehenden Worten 
Alberts unterlege, läßt stch dann wirklich sogar auch ihre 
Fassung noch ganz leidlich vereinbaren, ©s geschieht vermöge 

2 3u oergl. der lateinische SSSortlaut in Anm. 1. Bei der SBieder-
Öabe dieser Aufzählung ber Nichter ist bei Man: „Neöesten b. Grz-
bischöfe oon Bremen" Bb. I S. 127 in ben Borbemerbungen zu den 
Neöesten Hartmichs hinter Markgraf Albrecht versehentlich Graf Her-
mann von AHnzenburg ausgefallen unb damit sein Bruber, Heinrich 
oon Assel, zu einem Bruder des Markgrafen gemacht. 
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der zwar ziemlich ungewöhnlichen, deshalb aber doch noch 
keineswegs unzulässigen Übersetzung: „Der (Erzbischof war die 
Hauptperson in dem ©erichte auf der einen Seite," (oder soll 
man geradezu gleich übersetzen: „bei der einen Partei,"?) „der 
herzogliche Knabe auf der anderen." Dabei ist dann noch sehr 
die Frage, vb bei diesem Sinne die Fassung der Worte den 
Zeitgenossen nicht überhaupt ganz geläufig oder mindestens 
im Hinblicke auf das damalige Prozeßwesen ohne weiteres 
verständlich war. Ich kann selbst hierüber nach meinen augen* 
blicklichen Kenntnissen mit der nötigen Bestimmtheit nichts 
Räheres sagen und kann zur Zeit auch nicht daran denken, 
noch eigens weitgehende Sonderstudien in dieser Richtung an* 
zustellen. Doch bedürfen wir derartiger Aufschlüsse ja auch 
nicht, um in hohem Maße stcher zu sein, daß wir mit der vor* 
getragenen Deutung der Worte nicht fehlgehen3. Diese ihre 
Deutung aber hätte, wie man steht, Wohltmann zugleich mit 
einer eindringlichen Warnung vor dem ganz abwegigen ©e* 
brauche, den er von ihnen gemacht hat, auch schon in der be* 
reits vorliegenden Literatur über den ©egenstand finden kön* 
nen. Übrigens steht er mit der allzu buchstäblichen Berwer* 
tung der Worte doch auch nicht ganz einsam da, sondern hat 
wenigstens noch einen ©enossen in ihr. Und der ist wieder* 
um M. Philippson4. Das legt aufs neue die Bermutung nahe, 
daß er dessen Werk auch mit benutzt hat. Aber dem sei, wie 
ihm wolle, ©ebessert wird an dem Fehler durch die Bor* 

8 Nach dieser Deutung der SBorte mürbe es allerdings, genau ge-
nommen, bei Man an ber eben genannten Stelle unmittelbar vorher 
statt: „Hier erschienen aufeer bem Herzog unb seinem Gegner, bem 
Dompropst Hartmich, ber Grzbischof Adalbero oon Bremen unb ißfalz-
graf griedrich oon Sommerschenburg," besser heißen: „Hier erschtenen 
aufjer bem Herzog unb seinem Gegner, bem Grzbisck)os Abaloero oon 
Bremen, ber Dompropst Hartmich unb Bfalzaraf gnebrich oon Som-
merschenburg, als Urtetlsfinder ber Bischof Dietmar u.s.m." Karl 3o*s 

ban freilich mirb vielleicht bie Berechtigung dieser Deutung ebenso 
menig einsehen, als er naeh seiner (Erklärung im „D. Arch. s. Gesch. 
d. Ma.s" 1,259/60 (1937) eingesehen hat, dafe in der Stelle der Slaoen-
chrontfc Arnolds oon 2übe(fe 11,10 (Ausg. i. d. Script, rer. Germ, in US. 
schol. S. 47): „Circa dies illos reversus est imperator de Ytalia, cui 
occurrit dux apud Spiram. Illatas sibi iniurias a domno Coloniensi 
conquestus est in presentia ipsius." bas „in presentia ipsius" sich auf 
den Kaiser bezieht oder, mas er schon leugnet, euch nur beziehen könne. 

4 3u oergl. -Philippson a. a. O. S. 82. 
3* 
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gängerschaft Philippfons in ihm jedenfalls nichts. Schließ* 
lich ist noch hinzuzufügen, daß diefe Worte Alberts für ein 
Bild des hauptfachlichen ©eschehens zu Ramelsloh nicht ein* 
mal unentbehrlich stnd. Wohltmann als bloßer Darsteller 
hätte ste daher auch, wenn er stch der Unangangigkeit ihrer 
Verwertung in dem rein sprachlich nächstliegenden Sinne be* 
tvußt geworden wäre, einfach mit Stillschweigen übergehen 
können. Und auch in diefer darstellerischen Beziehung hätte 
ihm dann wiederum ©.Dehio zum Vorbilde dienen können. 

Was ich fonst noch an einzelnen Fassungen Wohltmanns zu 
beanstanden hätte, kann und will ich hier beifeite lassen. Dem 
©esagten aber möchte ich letzt noch eine grundsätzliche Bemer* 
kung anfügen. Wohltmann erklärt zwar in der ©inleitung 
seines Aufsatzes ausdrücklich, keine neuen Forschungsergebnisse 
in ihm bringen zu wollen. Aber ein solcher, Verzicht entbindet 
doch noch nicht von der in einem löblichen Herkommen wur* 
zelnden Verpflichtung, die schon vorliegenden ©rgebnisse der 
Forschung tunlichst vollständig zn verwerten, und dieser Ver* 
pflichtung hat Wohltmann, wie man steht, auch nicht in ganz 
befriedigendem Maße entsprochen, ©r steht aber, wie schon die 
in dem Anhange zu unserer vorstehenden Untersuchung er* 
orterten Beispiele beweisen, mit einem solchen Verhalten in 
neuerer Zeit unter den eine bloße Zusammenfassung be* 
zweckenden Darstellern keineswegs vereinzelt da. So darf ich 
wohl seinen Fall hier zum Schlusse noch zum Anlasse nehmen, 
an den unverächtlichen Wert des bezeichneten Herkommens 
einmal ganz nachdrücklich zu mahnen. 



Sas Hoftrital St. Jodoci zu Braunfchtneig. 
ein Beitrag zur Geschichte des Wohlfahrtswefens 

der Stadt Braunfchweig. 

Bon 

H e l m u t ©leitz. 

I. Bon der Gründung des Hospital* bis 1500. 

Das Hofpital St. 3odoci verdankt, wie fo viele wohltätige 
Anstalten des Mittelalters, der christlichen Liebestätigkeit 
feine ©ntstehung, die stch aufs schönste bewährte, als im 3<*h*e 
1350/51 die verheerende, Über ganz Deutschland flutende Pest 
auch die Stadt Braunfchweig heimfuchte und es stch hier als* 
bald zeigte, daß die schon vorhandenen Krankenhäuser — St. 
Leonhard, das Alte Hofpital, das neue Marienhofpital und 
St. Thomae — zur Aufnahme der tranken und Sterbenden 
in keiner Weife ausreichten. 

1. D i e © r ü n d u n g d e s H o f p i t a l s . Die ©rün* 
dnngsnrkunde des Hofpitals1 erzählt anschaulich von der ent* 
setzlichen Rot, die damals in der Stadt herrschte. Die vorhan­
denen Hofpitäler waren Überfüllt, Kranke und Sterbende 
lagen obdachlos auf den Straßen umher, schutzlos den Unbil* 
den der Witterung ausgefetzt, ohne eine pflegende Hand, die 
ihnen den Kampf gegen den Würgengel erleichterte. Für diefe 
ärmsten der tranken follte das Hofpital bestimmt fein. „Dat 
spetal vor dem Wendendore is also begrepen und schal also 
bliven, dat man darin nemen schal de armen lude, de uppe der 
strate ligget". Dabei zwingt die geringe Fassungskraft des 
neuen Hofpitals noch zur Auslefe der kränksten und Schwäch* 
sten und zum schleunigen Ausschluß dessen, der „stne not vor* 
wunnen hedde". „Were ok der armen also vele up der strate, 
dat man darinne nicht al vulpleghen mochte, so scholde me io 

1 Degedingbuch Bd. 8 fol. 64. 
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nemen de armesten und de krankesten. Were ok darinne ienich, 
de stne not vorwunnen hedde, dat egn ander dar ute grotere 
not lede, fo fcholde me bissen verwifen und jenen innemen also 
dat de aller armeste dar nicht ut neblibe. .Queme ok jenich 
bebe vor deme, de darinne were, dat ein ander armere und 
krankere darute bleve, deren bede schal me mit nichte twiden." 

Die ©ründung des Hofpitals war eine Tat mehrerer hoch* 
herziger Bürger der Stadt, die im H a g e n anfaffig waren. 
Das Degedingbuch nennt in der ©ründungsurkunde als Sttf* 
ter: Ludmode, die Witwe Äonrads von Twelken, Ludemann 
Schloeben, ©ödeke von dem Werdere, Schovenburg, Jacob 
Timbermann, Ludemann Rolev, Hans von Wittingen, Bosse 
©rutterer und Hans von Werle. Die ©enannten stifteten 
Geldbeträge zur ©rrichtung des Hospitals. Solange ste lebten, 
wollten ste selbst dem Hospital vorstehen. Rach ihrem Tode — 
tvar festgefetzt — »fch<*l vorsten der rat". 

Das Hospital wurde errichtet „vor dem Wendendore", ge* 
nauer aus einem freien Platze vor dem inneren Wendentore, 
„alfo auf dem Raume der jetzigen Wattpromenade"2. Über 
den Bau der Hofpitalsgebaude ist nichts Raheres zu erfahren. 
Auch wie groß die Fassungskraft des Spitals in seinen ersten 
Sahren war, ist nicht ersichtlich3. Wohl aber berichten die spar* 
lichen Quellen aus den ©ründungsjahren von dem ersten 
©rundstückserwerb des Hospitals, der schon 1358 vollzogen 
wird. J n diesem Jahre kauften die Proviforen des Hospitals, 
die Bürger Jakob de Plawe und Henning Bockerode, für 116 
Mark einen stattlichen, zu Beltheim an der Ohe belegenen 
Meierhof von den dem Braunschweiger Patriziergeschlecht 
©lers angehörenden Brüdern Henning und ©onrad und leg* 
ten damit den ©rund zu dem spateren bescheidenen Wohlstand 
des Hospitals. Zu diesem Meierhofe gehörten 4 Hufen, von 
denen 2 zehntfrei waren, und 1 Hütte auf dem Kirchhofe zu 
Beltheim. Der Besttz ging von dem Herzog Magnus von 
Braunschweig und Lüneburg zu Lehen, der aber nunmehr zum 
Heile seiner Seele auf seine lehnsherrlichen Rechte verzichtete. 

2 Dürre, Gefch. der Stadt Braunschmeig S. 596. 
3 1450 beherbergte es — toie aus einer Bermächtnisurbunde her-

vorgeht — 20 arme Leute und eine „mevsterinne". 


